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Lärm geht uns alle an: Lauter Verkehr belästigt viele Menschen Tag für Tag. Wie kann ich gegen 
den Straßenlärm vor meiner Haustür vorgehen? Der Flughafen in meiner Nähe soll ausgebaut 
werden, wie kann ich einen effektiven Lärmschutz erreichen? Wie kann ich den Lärm messen, der 
durch vorbei fahrende Züge erzeugt wird? In unserer Reihe Aktiv gegen Lärm geben wir die Ant-
worten: Wir liefern Infomaterial und Aktionshilfen.  

Der vorliegende Leitfaden Aktiv gegen Lärm -� Handlungsmöglichkeiten von kommunalen Ent-
scheidungsträgern, Verbänden, Initiativen und  Bürgerinnen und Bürgern bietet einen Überblick 
über die aktuelle Situation des Ruheschutzes auf kommunaler Ebene. Hier finden Sie Antworten 
auf die Schlüsselfragen im Kampf gegen Lärm. Wer ist für welche Lärmart zuständig? Welche 
gesetzlichen Grundlagen sind entscheidend? Welche Möglichkeiten haben Bürgerinnen, Bürger 
und Verbände, um Lärmminderungsplanung zu erzwingen und wie können sie diese begleiten? 
Welche Maßnahmen können Kommunen ergreifen, um ihre Einwohner vor Lärm zu schützen? Im 
umfangreichen Anhang präsentiert die Studie zudem u.a. Auszüge aus den maßgeblichen Rechts-
quellen, Musteranträge sowie einen Fragebogen zur Erfolgskontrolle nach erfolgten Lärmschutz-
maßnahmen. 

Das BUND-Lärm-Projekt 

Der BUND engagiert sich gegen Lärm: Mit unserem von Bundesumweltministerium und Umwelt-
bundesamt geförderten Projekt Umwelt und Gesundheit im Bereich Lärm zeigen wir Möglichkei-
ten für einen effektiven Lärmschutz vor Ort auf. Unser Ziel ist es, Umweltgruppen und Bürgerini-
tiativen bei ihrer Arbeit für mehr Lärmschutz effektiv zu unterstützen. Parallel sind wir auf Bun-
desebene aktiv, um Bewegung in die politische (Lärm-) Arena zu bringen.  

Machen Sie mit! 

Sie engagieren sich im Bereich Lärmschutz oder wollen gegen den Lärm vor Ort aktiv werden? 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Für die Aufbereitung der Infomaterialien und Aktionshilfen 
sind wir auf Ihre Erfahrungen angewiesen. 

Um mehr über das Projekt Umwelt und Gesundheit im Bereich Lärm und über das Thema Lärm 
zu erfahren, besuchen Sie uns im Internet: www.bundgegenlaerm.de 

 

Thorben Prenzel 

Berlin, Juli 2004 

 

Kontakt 
Thorben Prenzel  
BUND Verkehrsreferat, Projekt Lärmschutz:  
Am Köllnischen Park 1 
10179 Berlin 
Tel.: 030 275 86 467 
Fax.: 030 275 86 440  
Thorben.Prenzel@bund.net 
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Im Folgenden soll ein Überblick über die aktuelle 
Situation des Lärm- und Ruheschutzes in den 
Kommunen vor Ort gegeben werden. Dabei treten 
typische Schwierigkeiten und praktische Proble-
me auf, die keine Einzelfälle darstellen, sondern 
kennzeichnend für den Umgang mit der Lärmbe-
kämpfung und mit dem Bedürfnis der Bürgerin-
nen und Bürger nach Ruhe sind.  

Beispielhaft seien hier genannt die Zersplitterung 
der behördlichen Zuständigkeiten (1.2) und die 
Vielzahl von unterschiedlichen Regelwerken 
(1.3), die sich mit verschiedenen Lärmquellen 
befassen. Die Messung und Bewertung von Lärm 
ist abhängig von der Lärmquelle. Dies zusammen 
bedingt ein Expertentum (1.6), das es Verbänden, 
Initiativen oder Bürgerinnen und Bürgern er-
schwert, ihr persönliches Umfeld vom Lärm zu 
befreien und Ruhepunkte zu schaffen. Häufig 
werden die vermeintlich hohen Kosten angeführt 
(1.12). Nicht selten wird dies als Ohnmachtsitua-
tion (1.7) erlebt und Betroffene werden gegenein-
ander ausgespielt (1.13) und mit den immer glei-
chen Argumenten konfrontiert, warum ihre Situ-
ation nicht verbessert werden kann. Hier werden 
einige Gegenargumente und Gegenbeispiele auf-
gezeigt. 
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Kommunen sind bei Belästigungen durch Lärm 
oder dem Bedürfnis nach Ruhe erster Ansprech-
partner für ihre Bürgerinnen und Bürger. Das gilt 
gerade für kleinere Kommunen. Größere Kom-
munen verfügen im Idealfall über fachlich quali-
fiziertes Personal in Form von Ruhe- bzw. Lärm-
schutzbeauftragten und über einen Runden Tisch 
oder Lärmschutzbeirat, in dem sich Vertreterin-
nen und Vertreter von Verbänden, interessierten 
Gruppen sowie Bürgerinnen und Bürger engagie-
ren können. Hier finden sich neben Umwelt- und 
Verkehrsverbänden auch Wirtschaftsverbände, 
Kirchenvertreter, Wissenschaft und betroffene 
Ämter zusammen. Empfohlen wird nach Mög-
lichkeit eine externe Moderation, wie sie sich 
auch in den kommunalen Agenda 21-Prozessen 
bewährt hat. Externe Moderatorinnen und Mode-
ratoren bewahren den Blick von außen, sind 
verwaltungsunabhängig und haben es daher 
leichter, Interessen unvoreingenommen abzuwä-
gen. Die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen 
im Bereich Lärm reichen aber nicht aus, um der 
Vielzahl der Anfragen und der Verschiedenartig-
keit der geschilderten Beeinträchtigungen Rech-
nung zu tragen. 
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Die Situation ist zumeist gekennzeichnet durch 
eine Vielzahl unterschiedlicher Lärmquellen, für 
die jeweils andere Verwaltungsträger zuständig 
sind. Dies ist nur selten die Kommune allein. 
Gerade im Bereich des Verkehrs- und Gewerbe-
lärms sind ihre Zuständigkeiten häufig begrenzt. 
Am ehesten finden sich kommunale Kompeten-
zen im Vollzug von Vorschriften betreffend den 
Sport- und Freizeitlärm, den Nachbarschaftslärm 
oder teilweise den Gaststättenlärm (Gewerbe-
lärm). 

Die Kommune ist daher gehalten, sich an die 
entsprechenden Verwaltungsträger in Bund und 
Land zu wenden, um Verbesserungen für ihre Rat 
und Hilfe erhoffenden lärmbetroffenen Bürgerin-
nen und Bürger zu erreichen. Mehr hierzu im 
Kapitel 2. 
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Zu unterscheiden ist eine Vielzahl unterschiedli-
cher Lärmquellen mit jeweils eigenem Regelwerk, 
soweit dieses vorhanden ist. So fehlt es bei-
spielsweise an Grenzwerten für Fluglärm. Statt 
auf Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften 
mit verbindlichem Charakter muss häufig auf 
DIN-Vorschriften oder sonstige Normungsvor-
schriften oder gar Richterrecht zurückgegriffen 
werden. Einen Überblick gibt die folgende Tabel-
le, in der Anlage in Kapitel 5 sind Rechtsgrund-
lagen ersichtlich: 

Lärmquelle Regelwerk 

Straßenverkehrs-
lärm 

Verkehrslärmschutzver-
ordnung (16. BImSchV) 

Eisenbahnlärm Verkehrslärmschutzver-
ordnung (16. BImSchV) 

Fluglärm DIN 45 643, Rechtspre-
chung 

Gewerbelärm TA Lärm 1998 

Freizeitlärm VDI-Richtlinie 2058 
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Sportlärm Sportanlagenlärmschutz-
verordnung (18. 
BImSchV) 

Nachbarschaftslärm Landesimmissionsschutz-
gesetze, Lärmverordnun-
gen der Länder 

Geräte- und Ma-
schinenlärm 

Geräte- und Maschinen-
lärmschutzverordnung 
(32. BImSchV) 
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Soweit nicht der Bund sondern die Länder für 
den Vollzug zuständig sind (z.B. das Eisenbahn-
bundesamt) unterscheiden sich die Zuständigkei-
ten von Bundesland zu Bundesland (vgl. Verord-
nungen der Länder über Zuständigkeitsverteilung 
zum Vollzug des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes). 

Bei der Bekämpfung des Gewerbelärms kommt 
den Mittelbehörden wie Regierungspräsidien oder 
Bezirksregierungen und den ihnen zugeordneten 
Umweltämtern oder -abteilungen in den aller-
meisten Bundesländern erhebliche Bedeutung zu. 
Einige Zuständigkeiten werden aber auch von 
den Kommunen selbst wahrgenommen wie bei-
spielsweise auf dem Gebiet des Gaststättengeset-
zes oder des  landwirtschaftlichen Lärms. Die 
Zuständigkeit einer Kommune schließlich ist 
häufig abhängig von ihrer Größe (kreisangehöri-
ge Stadt, selbständige Stadt). 

Die Überwachung des Straßenverkehrslärms 
hängt von der Art der Straße als Bundes-, Lan-
des- oder Kreis- bzw. Ortsstraße ab. Die Flug-
lärmüberwachung obliegt häufig den obersten 
Landesbehörden (Ministerien). Die Flugrouten-
Festsetzung dagegen, die Auswirkungen auf die 
Lärmverteilung einer Region hat, erfolgt durch 
das Luftfahrtbundesamt. 

� � , � � � � � � � 
 �� � � 
 # � �� � � �� 
 # � �� �
� �# �

Eine übergreifende Betrachtung aller Ursachen in 
einem lärmbelasteten Gebiet, auf das in der Regel 
mehrere Lärmquellen einwirken, kann wegen der 
verschiedenen Zuständigkeiten nur unter größten 
Schwierigkeiten stattfinden. Am ehesten ermög-
licht das ein so genannter Konfliktplan nach § 
47a BImSchG, der alle Lärmquellen in einem 
Gebiet erfasst und darstellt. Ein Konfliktplan 
ermöglicht die Identifizierung hoch lärmbelaste-
ter Bereiche im Gemeindegebiet. Eine Sanierung 

ist wegen der Vielzahl der beteiligten Verwal-
tungsträger mit hohem Abstimmungsaufwand 
verbunden und äußerst langwierig. 

Ein Beispiel für besonders schwierige und wohl 
langwierige Lösungsansätze: Familie B. ist Anlie-
ger einer Autobahntrasse, die in wenigen hundert 
Metern Entfernung am Ortsrand verläuft. 
Daneben verläuft eine Hochgeschwindigkeitsstre-
cke der Deutschen Bahn. Einen Kilometer Luftli-
nie entfernt auf der anderen Seite des Flusses 
befindet sich ein Flughafen. Das Haus von Fami-
lie B. wird beim An- bzw. Abflug häufiger von 
Maschinen überflogen. Vor dem Haus verläuft 
die Bundesstraße die ein Gewerbegebiet er-
schließt. Die Familie wird oft von vorbeifahren-
den Schwerlastfahrzeugen im Schlaf gestört. 
Vom Gelände des auf der anderen Straßenseite 
liegenden Gewerbebetriebs dringen auch tagsüber 
sehr laute Einzelschallereignisse. Hinter dem 
Haus liegt ein Sportplatz, auf dem es gerade am 
Wochenende und in den Abendstunden „hoch 
her“ geht. 

Was soll der Bürger tun? Allgemein lässt sich 
sagen, dass bei Konflikten mit Lärm der Bürger 
auf die Hilfestellung der Kommune angewiesen 
ist, da er nur schwer die zuständige/n Behörde/n 
ausmachen kann, die abhelfen könnte/n. Auch 
würde er sich im Dialog mit im obigen Beispiel 
grob geschätzt sechs bis sieben zuständigen Be-
hörden verschleißen (Wegweiser für Zuständig-
keiten siehe Anlagen, Kapitel 5). 
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Hinzu kommt, dass der Bürger es auf der anderen 
Seite oft mit wirklichen oder scheinbaren Exper-
ten zu tun hat, die ihm schnell seine berechtigten 
Argumente aus der Hand schlagen. Dies liegt 
daran, dass der Verwaltung häufig die Beein-
trächtigungen bereits bekannt sind und die Si-
tuation derart eingefahren ist, dass Anliegen 
Betroffener stets mit den immergleichen Argu-
menten abgetan werden. Der Apparat ist (zu-
nächst) unbeweglich. Wer hat diese Scheinargu-
mente nicht schon vielfach gehört? 

·  „Ich kann nichts tun!“ 
·  „Ich habe keine Handhabe!“ 
·  „Ich bin nicht zuständig!“ 
·  „Sie wohnen doch schon so lange da, wa-

rum stört Sie denn die Straße erst jetzt! 
Sie wussten doch, wo Sie hinziehen. Sie 
wohnen dort schon zehn Jahre und auf 
einmal ist es Ihnen zu laut!“ 
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·  „Sie haben doch selbst auch mal gebaut, 
da wissen Sie doch wie das ist! Der Lärm 
ist doch nur vorübergehend!“ 

·  „Eine Geschwindigkeitsbegrenzung bringt 
eine Reduzierung um 1 dB (A). Das ist so 
gering, das ist akustisch gar nicht wahr-
nehmbar, das hören Sie gar nicht!“ 

·  „Im Mittelungspegel macht das gar nichts 
aus, da wird der Dauerschallpegel locker 
eingehalten! Solange der einhalten wird, 
kann ich nicht einschreiten“ 

Hier hilft nur, nicht locker zu lassen und sich mit 
anderen Betroffenen zusammenzuschließen. 
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Gegenwärtig ist die Ohnmachtsituation der Bür-
gerinnen und Bürger gegenüber der Verwaltung 
kennzeichnend. Bei der Kommune fühlt sich 
niemand zuständig und die ressortübergreifende 
fachliche Kompetenz fehlt. Daher wimmelt die 
personell unterbesetzte Verwaltung mit vorge-
schobenen Gründen ihre Bürgerinnen und Bürger 
oft ab. 

Verbände und ihre Aktiven vor Ort wissen oft 
nicht, wo sie nachschauen können, um Antwor-
ten zu komplexen Fragestellungen im Themenbe-
reich Lärm zu erhalten und eine rechtliche Legi-
timation für ihre Forderungen zu bekommen. 

Wie kann ich meine Kommune dazu bringen, 
einen Lärmminderungsplan aufzustellen? Diese 
Frage wird häufig von Bürgern an andere Kom-
munen gerichtet, die einen Lärmminderungsplan 
aufgestellt haben und darüber öffentlichkeits-
wirksam berichtet haben. Den Bürgerinnen ande-
rer Kommunen fehlt die Kenntnis und die rechtli-
che Handhabe, die örtlichen Parlamente und 
Magistrate zur Befassung zu verpflichten. Eine 
unterlassene Lärmminderungsplanung bleibt 
sanktionslos. 

Ebenso folgenlos bleibt es, wenn sogar ein Kon-
fliktplan erstellt wurde, in dem Maßnahmen 
aufgelistet sind, deren Umsetzung aber nicht 
erfolgt. 
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Besonders unbeweglich zeigen sich Verwaltun-
gen, wenn verschiedene Interessen betroffener 
Bürger oder der Kommune selbst berührt sind. 
Die Bürger werden abgewimmelt und vertröstet, 
die Situation sei unabänderlich, da mehrere Inte-
ressen kollidieren. Was den einen entlastet, be-
lastet den anderen. Es wird suggeriert, es gebe 

keine Maßnahme, bei der beide Seiten gewinnen 
können. 

Beispiel Straßenrückbau: Die Verkehrsführung 
einer zurückgebauten und verengten Kreisstraße 
mit Tempo 30 im Ortskern führt zur Verlagerung 
des LKW-Verkehrs in eine großzügig ausgebaute 
Wohnstraße mit Tempo 50 km/h. Würde diese für 
LKW gesperrt, wie von den Anwohnern gefor-
dert, werden die Anwohner im Ortskern entlang 
der Kreisstraße erheblich mehr belastet. Lärm-
mindernde Temporeduzierungen an Hauptstraßen 
dürfen nicht zu „Schleichwegen“ durch ruhige 
Wohngebiete führen. Der Verkehr muss insge-
samt betrachtet werden, die Einzelmaßnahmen 
an Ortssammelstraße und Nebenstraßen sind 
aufeinander abzustimmen. So kann das Einfüh-
ren von wechselnden Einbahnstraßenabschnitten 
in Nebenstraßen eine Verschiebung von Verkeh-
ren verhindern. Werden diese Einbahnstraßen für 
den Radverkehr auch in Gegenrichtung geöffnet, 
so kann eine generelle Verkehrsverlagerung hin 
zu lärmarmem Verkehr (Radverkehr) erfolgen, 
von der alle Anlieger profitieren.  

Beispiel Gewerbegebiet: Das Fahren eines Umwe-
ges anstelle der Befahrung einer Wohnstraße mit 
LKW- Fahrverbot kostet die Gewerbebetriebe 
Zeit, während die Anwohner entlastet werden. 
Die Ansiedelung von Gewerbebetrieben ist wich-
tig für die örtliche Wirtschaft und die Einnahme 
von Gewerbesteuern, die Verkehrsplanung wird 
jedoch nicht entsprechend weiterentwickelt.  

Zu hinterfragen ist, ob die LKW-Belastung in 
Wohnstraßen auf Dauer durch die Gesundheits-
schädigung der Anlieger negativ in die Gesamt-
beurteilung der Kommune bei den sogenannten 
„weichen Standortfaktoren“ eingeht. 
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Der Lärmbetroffene stößt – allein gelassen von 
seiner Kommune – auf Schwierigkeiten bei der 
Nachweisführung, da er in der Regel über keine 
geeigneten technischen Aufzeichnungsmöglich-
keiten bzw. Messeinrichtungen verfügt. Er muss 
sich jahrelang Know How in Eigenarbeit erwer-
ben oder ein teures Sachverständigengutachten 
einholen auf die Gefahr hin, dass auch dieses mit 
Mängeln behaftet ist oder keine verwertbaren 
Ergebnisse liefert. Der Einzelne muss zur Verfol-
gung seiner Rechte erhebliche Vorleistungen 
erbringen, wenn er die Behörde zum Handeln 
zwingen will. Der Ausgang einer Klage vor dem 
Verwaltungsgericht ist oft ungewiss und erfordert 
nicht selten den Gang durch mehrere Instanzen.  
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Es fehlt an rechtlichen Anspruchsgrundlagen, auf 
die sich Bürgerinnen und Bürger berufen können, 
um Sanierungsansprüche zügig und verbindlich 
durchzusetzen. 

Ein Beispiel: Zur Sanierung von Bundesstraßen 
gibt es ein Richtlinie, die bei einem Dauerschall-
pegel nachts von 60 dB (A) bzw. einem Dauer-
schallpegel tags von 70 dB (A) Anspruch auf 
Lärmsanierungsmittel aus einem Haushaltstitel 
des Bundes zur Lärmsanierung gewährt. Ein ge-
setzlich verbriefter Anspruch besteht nicht.  

Nach neueren belastbaren Erkenntnissen besteht 
bereits ein mehrfach erhöhtes Risiko an einem 
Herzinfarkt zu erkranken, wenn man über 10 
Jahre an einer Straße mit einem nächtlichern 
Dauerschallpegel von 55 dB (A) wohnt (Spandau-
Survey)1 bzw. tags Verkehrslärm mit einem Dau-
erschallpegel von 65 dB (A) ausgesetzt ist (Na-
RoMi-Studie).2 Diese Werte sind eindeutig, trotz-
dem wird (noch) nicht gehandelt. 

Auch eine Kommune kann isoliert nichts errei-
chen, selbst wenn sie fachlich kompetent ist, da 
es an rechtlichem Instrumentarium fehlt. Nach § 
47a BImSchG sind alle Kommunen zur Aufstel-
lung von Lärmminderungsplänen und zur Erstel-
lung von Maßnahmenplänen zur Verminderung 
des Lärms verpflichtet. Von bundesweit rund 
12.000 Kommunen verfügen nur 300 Kommunen 
über einen Lärmminderungsplan. Noch weniger 
Kommunen setzen ihren Maßnahmenplan auch 
um. 

Beispiel: Kommune K. hat die Lärmquellen in 
ihrem Wohngebiet „Wiesenweg“ erfasst. Es do-
minieren S-Bahnlärm und Gewerbelärm aus ei-
nem in geringen Abstand gelegenen Gewerbege-
biet: Ein Konfliktplan wird erstellt, der die sich 
überlagernden Lärmquellen aufzeigt. Die Bür-
germeisterin fragt sich, wozu die nicht geringe 
Investition aus ihrem Stadtsäckel gut ist, da sie 
weder den S-Bahn-Betrieb beschränken kann, 
noch für die Gewerbebetriebe weitergehende 
Auflagen anordnen kann. Dem Rechtsamt ist 
unklar, inwieweit der stadteigene Lärmminde-
rungsplan verbindliche Handlungsanleitung für 
                                                 

1 Forschungsbericht  298 62 515, Umweltbundesamt, 
Epidemiologische Untersuchungen zum Einfluss von 
Lärmstress auf das Immunsystem und die Entstehung 
von Arteriesklerose, WaBoLu-Heft 01/03 
2 Forschungsbericht 297 61 003, Umweltbundesamt, 
Chronischer Lärm als Risikofaktor für den Myokardin-
farkt, WaBoLu-Heft 02/04) 

Bahnaufsichtsbehörden und Gewerbeaufsichtsamt 
sein kann. Welche Maßnahmen sollen geplant 
werden? 

Hier kann die Erörterung mit den Betroffenen 
erste Anhaltspunkte dafür geben, beispielsweise 
zu welcher Tages- oder Nachtzeit der Lärm als 
besonders lästig empfunden wird. Stört der Lärm 
insbesondere in den Nachtstunden, so kann auch 
die Bezuschussung von passivem Lärmschutz in 
Form von Lärmschutzfenstern erste spürbare 
Entlastung bieten. 
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Auch der aufgeschlossenste Kommunalbeamte ist 
konfrontiert mit langjährigen Glaubensbekennt-
nissen der Akustik, die auch durch ständiges 
Wiederholen nicht richtiger werden. 

Glaubensbekenntnis Nr. 1: Lärm muss sich ver-
doppeln, ehe die Zunahme akustisch spürbar 
wird. Da der Verkehr sich zumeist nicht verdop-
pelt, kann eine Lärmschutzmaßnahme unterblei-
ben. 

Glaubensbekenntnis Nr. 2: Lärm muss sich hal-
bieren, ehe die Minderung  hörbar wird. Da eine 
Halbierung der Verkehrsmenge durch Maßnah-
men wie Ausbau des ÖPNV, Tempo 30, etc. nicht 
zu erreichen ist, wird nichts unternommen, da 
sich diese Maßnahmen ohnehin nicht auswirken 
würden. 

Die Realität sieht anders aus: Durch eine Verflüs-
sigung des Verkehrs durch Tempo 30 oder eine 
Änderung der Ampelschaltungen werden die 
Lärmspitzen im Verkehr insbesondere durch an-
fahrende LKWs oder Busse  herausgenommen. 
Der Dauerschallpegel sinkt teilweise nur gering-
fügig (ca. 1 dB (A), die Lebensqualität der An-
wohner steigt Befragungen zufolge jedoch spür-
bar. 

So hat sich bei Anwohnern der Brückenstraße in 
Berlin gezeigt, die mit einer Klage ein Nachtfahr-
verbot und Tempo 30 durchsetzten, dass sich ihre 
Situation hierdurch erheblich verbesserte.3 

Auch die Verlegung einer Bushaltestelle unmit-
telbar vor dem Balkon im Parterre hin zu einer 
Häuserlücke ändert den Dauerschallpegel nicht 
                                                 

3 Informationen zur Klage unter: www.bund-
berlin.de/positionen/verkehr/verkehrslärm 
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wesentlich, senkt aber die Belastung der Bewoh-
ner durch anfahrende Busse erheblich. Auch eine 
veränderte Fahrweise der Busfahrer nach ent-
sprechender Schulung schafft Abhilfe. 

Die Bedeutung von Geräuschspitzen für die 
Wahrnehmung verdeutlichen die Grafiken zu 
Momentan- und Mittelungspegeln im Anhang. 
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Die Kommunen sind in der gegenwärtigen Situa-
tion besonders finanzschwach. Sofern Kreis oder 
Land einen Lärmminderungsplan bezuschussen 
oder gar vollständig finanzieren, nehmen die 
Kommunen dieses Angebot gern in Anspruch. Es 
wird aber übersehen, dass die Maßnahmen zur 
Lärmminderung nicht Bestandteil des Lärmmin-
derungsplanes sind und von den Kommunen 
selbst durchgeführt und finanziert werden müs-
sen.4 

Die Auffassung, Maßnahmen zur Lärmminderung 
seien teuer, ist weit verbreitet. Es fehlt vielerorts 
an der Einsicht, dass eine vorausschauende Pla-
nung und frühzeitige Berücksichtigung der Ru-
hebedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger hohe 
Folgekosten vermeiden kann. Nicht jede Maß-
nahme führt zu Mehrkosten sondern erfordert, 
wie in Beispielen dargestellt, vor allem eine res-
sortübergreifende Herangehensweise. Dazu im 
Folgenden einige Beispiele. 

Bei Bauvorhaben wird von der Kommune darauf 
geachtet, die Balkone nicht, wie vielerorts leider 
noch zu sehen, zur Hauptverkehrsstraße hin aus-
zurichten. Derartige Objekte sind unverkäuflich. 
Stattdessen wird auf eine geschlossene Blockbe-
bauung geachtet. Dies hilft Leerstände und späte-
re Vermarktungsschwierigkeiten von Immobilien 
zu vermeiden. Eine hochwertige Bebauung führt 
zu einer konfliktarmen Siedlungsstruktur. 

Wird ein Straßenbelag ohnehin erneuert, prüft 
man den Einbau von gefederten Kanaldeckeln 
und ersetzt lärmträchtige Höhenungleichheiten 
wie Höcker oder Aufpflasterungen zugunsten von 
fahrbahnverengende Maßnahmen wie  Parkstrei-
fen, Radwege oder Randbepflanzung. 

Kreisel anstatt Ampelanlagen in Kreuzungs- und 
Einmündungsbereichen helfen, den Verkehrsfluss 
gleichmäßiger und damit für die Anlieger ange-
                                                 

4 Vgl. dazu: Eckhart Heinrichs, Kommunale Lärmmin-
derungsplanung - Top oder Flop, Zeitschrift für Lärm-
bekämpfung, 6/2001 

nehmer zu gestalten. Lärmspitzen durch Abbrem-
sen und Anfahren werden so entschärft.  

Beim Bau einer Erschließungsstraße für ein Ge-
werbegebiet wird auf abgesenkte Bordsteine in 
den Mündungsbereichen geachtet. 

Alle Planungsvorhaben werden von der Kommu-
nalverwaltung präventiv auf ihre Lärmrelevanz 
hin geprüft. So führt man mögliche Konflikte 
vorausahnend einer Lösung zu. 
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Die Schwierigkeiten bei der Bekämpfung des 
Lärms und beim Schutz ruhiger Gebiete liegen 
auch darin begründet, dass Lärm gegenüber an-
deren Umweltproblemen unterbewertet ist. Die 
gesundheitlichen Gefahren des Lärms sind weder 
den Lärmverursachern, den Handelnden in den 
Kommunen noch der Bevölkerung gegenwärtig. 

Beispiel: Es ist allgemein bekannt, dass sehr 
lauter Lärm am Arbeitsplatz oder in der Freizeit 
Gehörschäden verursachen kann, nämlich dann 
wenn er an die Schmerzgrenze von etwa 90-120 
dB (A) geht. Dies entspricht dem Pegel einer 
Großraumdiskothek oder eines Presslufthammers. 

Jugendlichen Diskogängern und Arbeitern ist 
jedoch oft nicht bekannt, dass Lärm als Stressor 
auf das Herzkreislaufsystem wirkt und dort 
Krankheiten wie Bluthochdruck bis hin zum 
Herzinfarkt auslösen kann. Die meisten Men-
schen wissen um die Gefahren von Asbest, der 
Lungenkrebs auslösen kann oder die Gefahren 
des Passivrauchens. Weitgehend unbekannt sind 
dagegen die gesundheitlichen Risiken, die entste-
hen, wenn man an einer lauten Straße wohnt 
und ständig hohen Verkehrslärmpegeln von tags 
65 (A) und nachts 55 dB (A) ausgesetzt ist. 

Die unten stehende Tabelle zeigt einige Beispiele 
für Lärmquellen, ihre akustischen Pegel und ihre 
Wirkungen.  

 

Lärmquelle Pegel ab Wirkung 
Rockkonzert, Laut-
sprechernähe 

120 dB (A) Schmerzgrenze 

Laute Discomusik, 
Walkman auf Ma-
ximalstellung 

110 dB (A) Schädigung des 
Innenohrs bei 
jahrelanger Be-
lastung 
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Presslufthammer, 
Kreissäge 

100 dB (A)  

LKW, 5m entfernt 90 dB (A)  

Stadtautobahn 85 dB (A)  

PKW im Stadtver-
kehr, 5m entfernt 

80 dB (A) Erhöhtes Risiko 
für Herz- und 
Kreislauferkran-
kungen, Auf-
weckreaktionen 

Häuserfront an 
Hauptverkehrsstraße 

70 dB (A)  

Unterhaltung 60 dB (A)  

Tagespegel im 
Wohnzimmer 

50 dB (A)  

Leises Radio 40 dB (A) Beeinträchtigung 
der Schlafquali-
tät, Konzentrati-
onsstörung 

Ruhiges Zimmer in 
der Nacht 

20 dB (A) Empfindet man 
als Stille 

Hörschwelle 0 dB (A)  

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung 

 

Bei den oben genannten Beispielen ist zu berück-
sichtigen, dass die Lautstärke nicht gleichbedeu-
tend mit der Lästigkeit ist: Der leise tropfende 
Wasserhahn ist lästig, das laute Rockkonzert (für 
den Besucher) nicht. Entscheidend ist die Bot-
schaft, die die Schallquelle vermittelt. Erst die 
Wahrnehmung und Verarbeitung der Information 
beim Empfänger entscheidet über die Lästigkeit 
des Geräuschs.  

Unabhängig von der Lästigkeit der Schalleinwir-
kung sind aber die gesundheitlichen Folgen zu 
betrachten, denn die Kosten lärmbedingter Er-
krankungen werden der Allgemeinheit über das 
Gesundheitswesen aufgebürdet. 

Trotz entsprechender Bestimmungen werden 
Arbeitsschutzvorschriften, die bei bestimmten 
Arbeiten einen Gehörschutz vorschreiben, häufig 
missachtet und ihre Einhaltung nicht überwacht. 
Anwohner oder Passanten sind lauten Arbeiten 
regelmäßig ungeschützt ausgesetzt. 

Allgemein nimmt die Zahl der Tinnitus-
Erkrankungen zu. Lärm ist hierbei neben anderen 
Stressfaktoren Mitauslöser. 

Im Zusammenwirken von Lärm mit anderen die 
Gesundheit und die Leistungsfähigkeit beein-
trächtigenden Faktoren ist es nicht auszuschlie-
ßen, dass Krankenstand und Frühverrentung 
weiter zunehmen. Lärm macht krank - schlei-
chend und fast unbemerkt. 



 12 

 � 7 8# ��� � $ � �� � 
 � � � � � � � � � 5 � $ � � � %� 
 # � � 
 � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � %�� � � � � � �� � � 
 � 
 � . 5 � 
 � 
 �

Die politischen und administrativen Handlungs-
möglichkeiten müssen ausgenutzt werden, um 
der Lärmbekämpfung und dem Ruheschutz zu 
größerer Durchschlagskraft zu verhelfen. 

Dazu gibt es verschiedenen Möglichkeiten auf 
der Ebene des Bundes (2.1), der Länder (2.2) und 
der Kommunen und Kreise (2.3). Verbände und 
Initiativen sowie Bürgerinnen und Bürger kön-
nen diese Ansätze unterstützen und mit der Ver-
waltung bei der Durchsetzung der gemeinsamen 
Ziele zusammenarbeiten. Dazu gehören die Betei-
ligung an Gesetzgebungsverfahren des Bundes 
über die kommunalen Spitzenverbände und die 
Mitarbeit an Gesetzesvorhaben auf Länderebene. 
Lärm- und Ruheschutz sollte sich auch auf der 
Ebene des Landes durch geeignete Institutionen 
(Ruhebeauftragte) wieder finden. Kreise und 
Kommunen können durch die Befassung mit dem 
Thema Lärm und einen offenen und engagierten 
Umgang mit Lärmproblemen (u.a. Schulung der 
Mitarbeiter o.a.) in der Stadt Vertrauen bei den 
Bürgerinnen und Bürgern gewinnen und durch 
ein effektives Beschwerdemanagement die Le-
bensqualität verbessern helfen. Hierzu sollten sie 
entsprechende Ansprechpartner schaffen (Lärm-
schutzbeiräte, Ruhebeauftragte).  
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Die kommunalen Gebietskörperschaften sollten 
sich über ihre jeweiligen Interessenvertretungen 
dafür einsetzen, dass der Lärmbekämpfung und 
dem Schutz der Ruhe auf der Ebene des Bundes 
eine hohe Bedeutung eingeräumt wird. Ziel der 
Bemühungen muss sein, eine ausreichende ge-
setzliche Ermächtigungsgrundlage zu schaffen. 
Nur hinreichende, bundesweit gültige Rechts-
grundlagen ermöglichen es den Kommunen, dem 
Bedürfnis ihrer Bürgerinnen und Bürger nach 
einem Weniger an Lärm und einem Mehr an 
Ruhe nach zu kommen. An einem geeigneten 
Instrumentarium fehlt es bislang. 

Die Kommunen sollten daher über den Städtetag 
und ihre jeweiligen Vertretungen beim Bund an 
Gesetzgebungsverfahren, die Auswirkungen auf 
die Lärmsituation und den Schutz der Ruhe vor 
Ort haben, mehr als bisher mitwirken. Dies kön-
nen Änderungen des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes und der dazugehörigen 
Verordnungen sein oder aber die Umsetzung der 

EU-Umgebungslärmrichtlinie in nationales Recht, 
die in einem ersten Schritt bis zum 18. Juli 2004 
in nationales Recht ungesetzt werden muss.5 

Generell ist es wichtig, hier den entsprechenden 
Druck auf die Politik auszuüben, damit den 
Kommunen auch die Handhabe gegeben wird, 
Maßnahmen zur Lärmbekämpfung oder zum 
Schutz der Ruhe durchsetzen zu können. So soll-
ten sich die Kommunen beim Bund u.a. dafür 
einsetzen, dass das Sonntagsfahrverbot für LKW 
auf europäischer Ebene erhalten bleibt. 

Die Kommunen sollten bei der Bewertung von 
Lärm die Hilfe der Bundesbehörden in Anspruch 
nehmen und z.B. neuere Erkenntnisse über die 
Wirkung von Lärm auf die Gesundheit dort ab-
fragen. Eine Kommune kann aus rechtlichen 
Gründen die Grenzwerte für Verkehrslärm nicht 
neu festsetzen. Wohl aber kann sie beim Um-
weltbundesamt oder beim Bundesumweltministe-
rium erfragen, wohin der Trend aus Sicht der 
Vorsorge langfristig gehen wird, um bei Neu- 
und Umplanungen neueste Erkenntnisse berück-
sichtigen und ggf. teure Sanierungen zu vermei-
den. Hier ist exemplarisch die Studie des Um-
weltbundesamtes zu Fluglärmwirkungen zu nen-
nen.6 

Nur wenn diese Informationen an der Basis be-
kannt werden, können sie auch Eingang in 
kommunale Planungen finden. Die Kommunen 
sollten hier auf regelmäßige Zuleitung von In-
formationen über für sie relevante Fragestellun-
gen drängen. Im einen oder anderen Fall wird 
sich auch anhand eines konkreten Projektes die 
Möglichkeit der Kooperation bieten, um z.B. neue 
Erkenntnisse über die Belastung von Bürgerinnen 
und Bürgern zu gewinnen. Noch fehlen in vielen 
Bereichen über längere Zeiträume angelegte 
Längsschnittstudien, so dass hier evt. die Chance 
besteht, mit der Unterstützung von Kommunen 
und der Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bür-
ger an entsprechenden Untersuchungen zu einer 
veränderten Bewertung der Risiken zu gelangen. 

                                                 

5 Informationen zur EU-Umgebungslärmrichtlinie 
unter: 
http://www.umweltbundesamt.at/umwelt/laerm/laerms
chutz/rl200249/ 
6 http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-
daten/daten/fluglaerm.htm 
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Die Frage, inwieweit Kommunen aus Vorsorge-
gründen im Rahmen des Bauplanungsrechts (et-
wa nach § 1 Abs. 5. 1 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB ) strengere Grenzwerte verlangen oder 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen treffen können, ist 
rechtlich spannend und dürfte eine Möglichkeit 
sein, aktuelle noch gültige Grenzwerte in Ver-
ordnungen ggf. anzupassen. 

Als wichtige Forderung an den Bund für Ände-
rungen bezüglich Lärmschutz ist insbesondere 
anzuführen, dass Zuschüsse nicht nur für die 
Kartierung oder Erfassung von Lärmdaten im 
Rahmen der Lärmminderungsplanung nach § 47a 
BImSchG, sondern auch Anschubfinanzierungen 
für die Umsetzung der Maßnahmen bereitzustel-
len sind. Finanzielle Anreize zur Lärmminde-
rungsplanung sind wertlos, wenn das Geld zur 
Umsetzung von Maßnahmen hinterher fehlt oder 
von den Kommunen nicht bereitgestellt wird. 
Denkbar wäre, die Zuschüsse für Lärmminde-
rungsplanung an den Nachweis zu knüpfen, dass 
auch ein bestimmter Anteil für Maßnahmen ver-
wandt werden muss, 

Des Weiteren wäre zur besseren Abstimmung 
und Koordination zwischen den einzelnen Res-
sorts wäre vergleichbar einem Datenschutzbeauf-
tragten ein Ruhebeauftragter auf Bundesebene zu 
fordern. Dieser könnte bei Verletzungen von 
ruhigen Gebieten oder ungenügender Prüfung 
von Projekten auf ihre Lärmrelevanz hinzugezo-
gen werden und stände Ländern und Kommunen 
beim Bund als Ansprechpartner zur Verfügung. 
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Auf Bundesebene gibt es eine Reihe von Verbän-
den, die kompetente Fachleute in Fragen des 
Schutzes der Ruhe und der Lärmminderung in 
den unterschiedlichsten Bereichen haben. Viele 
der Verbände haben auch Partnerorganisationen 
innerhalb Europas. Es gilt, diese Kompetenz für 
alle nutzbar zu machen. Den Verbänden obliegt 
es nicht nur auf Bundesebene sondern auch in 
den Ländern und Kommunen, die Belange des 
Allgemeinwohls gegenüber zumeist Wirtschafts-
interessen zu vertreten, um zu gesundheitsver-
träglichen und damit auch umwelt- und sozial-
verträglichen Regelungen zu kommen.  

Beteiligung bei Gesetzgebungsverfahren 
Analog zu den querschnittsorientierten Ruhe- 
bzw. Lärmschutzbeauftragten in der Verwaltung 
sollten auch die Verbände an Stellungnahmen zu 
Gesetz- und Verordnungsentwürfen von Anfang 
an beteiligt werden. Nicht erst beim fertigen, 
vom Kabinett abgesegneten Entwurf, sondern 

bereits bei den ersten Vorüberlegungen zu seiner 
Entstehung sollten an Runden Tischen Verbands-
vertreter, Verwaltung und Politik sich zu Arbeits-
treffen zusammenfinden.  

Die Beteilung mit einer Stellungnahme zu ein-
schlägigen Gesetzgebungsverfahren gehört ab-
schließend dazu.  

Zu fordern ist ein einschlägiges Klagerecht für 
die im Bereich Ruheschutz und Lärmminderung 
tätigen gemeinnützigen Verbände.  

Öffentlichkeitsarbeit nach außen und im Verband 
Eine wichtige, unersetzliche Aufgabe der Ver-
bände auf Bundesebene ist es, das von Wissen-
schaft und Verwaltung gesammelte medizinisch-
technische und rechtliche  Wissen öffentlich-
keitswirksam und allgemein verständlich aufzu-
bereiten und nach außen zu transportieren. Die 
bundesweit tätigen Verbände können dabei ihre 
Kompetenz als Schnittstelle von Wissenschaft 
und Politik nutzen.  

Die Verbände müssen nach außen kommunizie-
ren: 

·  die gesundheitliche Gefährdung durch 
Lärm 

·  Zusammenhang von Ursachen und Wir-
kungen von Lärm 

·  Begründungen, warum aktiver und passi-
ver Lärmschutz so notwendig ist 

·  Maßnahmen und Regelungen. 
 

Gerade Themen, die von der Politik aus Angst 
vor dem Wähler oft nicht angegangen werden, 
stellen eine Herausforderung für die Verbände 
dar. 

Außer durch einschlägige Verbände und einzelne 
besonders engagierte und couragierte Wissen-
schaftler werden zumindest anfangs oft unpopu-
läre Themen kaum öffentlich diskutiert und For-
derungen im Sinne des Allgemeinwohls nicht 
gestellt. Die Politik und die ihr unterstehende 
Verwaltung werden erst dann aktiv, wenn es 
gelingt, eine Diskussion in Gang zu bringen. Hier 
einige Beispiele politisch weitgehend unpopulärer 
Themen: 

Die gewährte Entfernungspauschale fördert die 
Zersiedelung der Landschaft. Der Trend zum 
ruhigen und verhältnismäßig billigen Haus im 
Grünen führt zu mehr Verkehr und belastet somit 
nicht nur die Umwelt durch vermehrten Schad-
stoffaustausch sondern schafft auch zusätzlichen, 
staatlich subventionierten Lärm. 
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Die von der Politik gescheute Diskussion um die 
Einführung genereller Tempobeschränkungen 
außerhalb von Wohnquartieren gehört ebenfalls 
zu den Problemen, die die Verbände thematisie-
ren. 

Ohne die Öffentlichkeitsarbeit der Verbände und 
Initiativen vor Ort wäre das Nachtflugverbot wohl 
kaum zu einem Thema geworden, das Politik und 
Wirtschaft ernsthaft diskutieren müssen. 

Den Verbänden und Initiativen gelang es auch, 
das Thema Gesamtlärmbelastung in die Öffent-
lichkeit zu transportieren. Dabei geht es darum, 
dass der gesamte ein Gebiet belastende Lärm 
unabhängig von den einzelnen Lärmquellen 
betrachtet und vermindert werden soll. Bisher 
bleibt beispielsweise der Lärm der Bundesstraße 
oder der Autobahn neben einer neu zu bauenden 
Bahntrasse unberücksichtigt. Maßnahmen wie 
Lärmschutzwände und Wälle beziehen sich nach 
derzeitiger Rechtslage immer auf eine Lärmquel-
le, welche die Belastungswerte übersteigt. Bei 
Betrachtung des Gesamtlärms wären Maßnahmen 
auch dann notwendig, wenn der isoliert betrach-
tete Bau beispielsweise einer S-Bahn-Trasse das 
Gebiet nicht über die gültigen Grenzwerte hinaus 
belastet, sondern nur die Summe der Belastun-
gen. Das bedeutet  für Bürgerinnen und Bürger, 
dass sie durch Zubau von Verkehrstrassen mehr 
Lärm ausgesetzt sein können, ohne dass Schutz-
maßnahmen verpflichtend sind. Wäre keine Vor-
belastung da, müssten u.U. Schutzmaßnahmen 
angeordnet werden. 

Die Einrichtung von Netzwerken zur Verbreitung 
guter Beispiele aus erfolgter Lärmminderung und 
Vorgehensberichten gehört ebenfalls zu den Auf-
gaben der Verbände auf Bundesebene. Für Grup-
pen in Ländern und Kommunen sind insbesonde-
re Handbücher und Handlungsleitfäden interes-
sant, die einen Überblick über machbare und 
sinnvolle Aktionen und Maßnahmen geben.7 

Beiräte und Runde Tische 
Um nicht nur die der Wirtschaftslobby sondern 
auch bundesweit tätige Verbände im Bereich der 
Lärmminderung regelmäßig einzubinden und 
deren Mitwirkungskompetenz zu nutzen, sollten 
von Verwaltung und Politik Runde Tische mit 
regelmäßigen Sitzungen – außerhalb von Einzel-
fragen wäre an zwei Termine jährlich zu denken 
– einberufen werden. Hierbei können Informatio-
nen ausgetauscht oder mögliche Kooperations-
                                                 

7 z.B die BUND-Materialien unter 
www.bundgegenlaerm.de 

projekte fachlich und organisatorisch besprochen 
werden. 
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Auf Länderebene ist es Aufgabe der Kommunen, 
an Landesimmissionsschutzgesetzen oder an den 
Lärmschutzverordnungen der Länder mitzuarbei-
ten. Sie sollten sich u.a. dafür einsetzen, dass die 
Mittagsruhe nicht abgeschafft wird, wie es in 
einigen Bundesländern geschehen ist. 

Verkehrsplanung ist großräumig zu anzugehen. 
Auf keinen Fall dürfen Kommunen eine Vielzahl 
kleinerer Ortsumgehungen fordern, an die die 
Wohnbebauung häufig in einigen Jahren heran-
rücken und neue Konflikte schaffen wird. Statt-
dessen sollte  sie auf regionale Verlagerung hin 
zu öffentlichem Verkehr setzen. 

Um das Bedürfnis nach Ruhe in die verschiedens-
ten ministerialen Ressorts zu transportieren und 
fachübergreifend einen Ansprechpartner für 
Lärmminderungsplanung zu haben, sollten die 
Länder analog zum Datenschutzbeauftragten 
einen Lärmschutzbeauftragten installieren. Ideal-
erweise erfolgt eine Ansiedlung als eigene Ein-
richtung (Stabsstelle), die direkt der Landesregie-
rung unterstellt ist und über ressortübergreifende 
Kompetenzen verfügt.  

Eine der wichtigsten Aufgaben von Lärmschutz- 
bzw. Ruhebeauftragten auf Landesebene ist es, 
als Beschwerdestelle für Bürgerinnen und Bürger 
zur Verfügung zu stehen. So können Beschwer-
den und Anfragen an die richtigen Ansprech-
partner gebracht und die Bearbeitung verfolgt 
und begleitet werden. Da die Zuständigkeiten 
vielfältig sind, wäre dies eine wichtige Hilfestel-
lung, um gemeinsam mit den vor Ort Aktiven 
eine erhöhte Sensibilisierung der Verwaltung zu 
bewirken.  

Selbstverständlich könnten sich auch Kommunen 
und Landkreise an diese Stelle wenden, wenn sie 
bei Problemen mit Lärmminderung beraten wer-
den wollen.  
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Auch auf Landesebene gibt es in den Verbands-
reihen viele kompetente Fachleute in Fragen des 
Schutzes der Ruhe und der Lärmminderung. Es 
gilt für Politik und Verwaltung der Länder mit 
ihnen zusammen zu arbeiten.  
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Stellungnahmen zu Gesetzesverfahren 
Die Verbände sollten in den Ländern Gelegenheit 
haben, frühzeitig an Landesimmissionsschutzge-
setzen oder an den Lärmschutzverordnungen der 
Länder mitzuarbeiten. Auch hier wäre eine früh-
zeitige Beteiligung bei zu erlassenden Verord-
nungen und Umsetzungsbestimmungen in Lan-
desrecht wünschenswert. Die Beteiligung mit 
einer Stellungnahme zu den einschlägigen Ge-
setzgebungsverfahren gehört abschließend dazu.  

Zu fordern ist in diesem Zusammenhang ein 
einschlägiges Klagerecht für die im Bereich Ru-
heschutz und Lärmminderung tätigen gemein-
nützigen Verbände, um erforderliche Lärmminde-
rungsmaßnahmen im Sinne des Allgemeinwohls 
auch rechtlich durchsetzen zu können.  

Öffentlichkeitsarbeit 
Die Landesverbände ergänzen die Arbeit der 
Bundesverbände., Eine länderspezifische Öffent-
lichkeitsarbeit zu übergeordneten Themen bildet 
die Schnittstelle zwischen Bundesverbänden und 
Gruppen in den Kreisen und Kommunen.  

Hierher gehört u. a. eine Schulung von interes-
sierten Gruppen und Einzelpersonen, damit diese 
das erworbene fachliche und soziale Wissen in 
der Lärmminderungs- und Ruheschutzarbeit vor 
Ort einsetzen können.  

Die Organisation übergeordneter Veranstaltun-
gen, Aktionen und Tagungen gehört ebenfalls zu 
den Tätigkeitsfeldern vorwiegend auf Landesebe-
ne.  

Die Sammlung von guten Praxisbeispielen er-
folgreicher Arbeit im Bundesland und die Aus-
wertung zur Einspeisung in die Netzwerke ist auf 
Landesebene erstrebenswert. 

Beiräte und Runde Tische 
Auch auf Landesebene sollten von Politik und 
Verwaltung die im Bereich der Lärmminderung 
tätigen Verbände zu Runden Tischen oder Beirä-
ten eingeladen werden, die regelmäßig tagen. 
Runde Tische dienen außer zum Informationsaus-
tausch dazu, etwaige Kooperationsprojekte fach-
lich und organisatorisch zu besprechen. Der Run-
de Tisch oder Beirat auf Landesebene würde es 
darüber hinaus ermöglichen, auf übergeordneter 
Ebene lokale oder regionale Lärmprobleme zu 
besprechen und den betreffenden Maßnahmen-
trägern Lösungsansätze vorzuschlagen.  

Den Verbänden obliegt es dabei, insbesondere für 
die Belange der Bürgerinnen und Bürger einzu-

treten und dabei immer wieder die Bedeutung 
von Lärmeinwirkung auf die Gesundheit und 
damit einhergehenden Umweltfragen beispiels-
weise im Bereich der Raumordnung hervorzuhe-
ben. 
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Wie auf Bundes- und Landesebene sollten hier 
kompetente Ansprechpartner vor Ort zur Verfü-
gung stehen. Lärm und Ruhe sind ein Quer-
schnittsthema mit Berührungspunkten zu allen 
Ressorts bzw. Ämtern. Umwelt und Beschaf-
fungswesen, Gesundheit, Soziales sowie Verkehr 
und Wirtschaft sind gleichermaßen angespro-
chen. Daher gilt es, Mitarbeiter auch in ihren 
kommunikativen Fähigkeiten zu schulen und für 
die Lärmbekämpfung und den Schutz ruhiger 
Gebiete ressortübergreifend zu sensibilisieren, um 
Kommunen für ihre Bewohner, Arbeitnehmer 
und Gewerbetreibenden attraktiv zu erhalten. 

Gerade auf der Ebene der Kommunen bzw. Land-
kreise, die den engsten Kontakt zu Bürgerinnen 
und Bürgern hat, ist die Schaffung einer Stelle 
als Ruhe- oder Lärmschutzbeauftragte/r als erste 
Anlaufstelle für Bürger, Gruppen und Vereine 
besonders empfehlenswert. Eine derartige Ein-
richtung sollte beim Oberbürgermeister bzw. 
Bürgermeister (Stabsstelle) angesiedelt sein. 

Beispiel: Die Stadt Hattersheim am Main verfügt 
als bundesweit erste Kommune über eine Ruhe-
beauftragte. Ihr Auftrag ist es, Bürgerinnen und 
Bürger in Fragen des aktiven Ruheschutzes und 
der Lärmminderung zu beraten. Dabei nimmt sie 
eine Mittlerfunktion zwischen ihnen und der 
Stadtverwaltung ein. Innerhalb der Verwaltung 
ist sie dem Büro des Bürgermeisters zugeordnet. 
Anfragen und Probleme, die aus der Bevölkerung 
an sie herangetragen werden, vermittelt sie in die 
verschiedenen Referate der Stadtverwaltung und 
wirkt beratend bei referatsübergreifenden Pla-
nungen mit. 

Die Ruhebeauftragte von Hattersheim bietet re-
gelmäßig Sprechstunden in allen Stadtteilen an. 
Allerdings ist sie nicht für die Aufgaben, die in 
den Bereich der Schiedsämter fallen, zuständig 
noch erteilt sie Rechtsauskünfte. Ihre Aufgabe 
schließt die Beratung der Stadt bei übergeordne-
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ten Behörden sowie die Vertretung der Stadt 
Hattersheim in Ausschüssen ein.8 

Lärm als Thema bei Baumaßnahmen, in der Be-
schaffung und Bauleitplanung 
Bei öffentlichen Baumaßnahmen sollten die Bau-
stoffe auf ihre lärmmindernde Wirkung hin ge-
prüft und ausgewählt werden. Zu nennen sind 
hier beispielsweise schallabsorbierender Mörtel 
und Flüsterasphalt.  

Im Beschaffungswesen für Fahrzeuge, Rasenmä-
her und andere technische Geräte sollte generell 
auf eine geringe Lautstärke der Geräte geachtet 
werden. Unter dem Gesichtspunkt Lärmschutz - 
nicht nur unter dem des Naturschutzes - sind 
Laubsauger äußerst fragwürdig. Es gibt Bürge-
rinnen und Bürger weniger belästigende Alterna-
tiven.9 

Es ist zweckmäßig, Kriterien zur Lärmvermeidung 
und Lärmminderung in Ausschreibungen mit 
aufzunehmen. Eine Kommune könnte sich ent-
schließen, alle Projekte wie Baumaßnahmen oder 
Veranstaltungen einer Ruheverträglichkeitsprü-
fung zu unterziehen und den kommunalen Ruhe-
beauftragten beratend hinzuziehen, um allzu 
große Belastungen zu vermeiden und ggf. alter-
native Örtlichkeiten zu wählen. 

Bei Ansiedelungen von Unternehmen und der 
Bereitstellung von Gewerbeflächen sollte auf die 
Lärmauswirkungen geachtet werden. Unter Um-
ständen kann es sinnvoll sein, möglichen Inves-
toren anzuraten, vorsorglich ein Lärmgutachten 
(Immissionsprognose) anfertigen zu lassen, um 
potenzielle Konflikte im Vorfeld besser beurteilen 
zu können und durch entsprechende Bauausfüh-
rung und/oder Betriebsabläufe zu vermeiden. 
Hierzu gehört, die Betriebe zum Einsatz lärmar-
mer Fahrzeuge und zur Beachtung der Ruhezei-
ten anzuhalten. Für das Image von Betrieben ist 
der Faktor „lärmarme Betriebsführung“ nicht zu 
unterschätzen. 

Durch eine frühzeitige Befassung mit dieser The-
matik können Lärmminderungsmöglichkeiten 
noch berücksichtigt und teure Folgekosten ver-
mieden werden. Ruhebeauftragte können hierbei 
helfen. 

                                                 

8 Weitere Informationen hierzu im Internet unter 
www.hattersheim.de/stadtinformation/gremien-
vertretungen/Beauftragte 
9 Mehr dazu im Internet unter www.blauer-engel.de 

In der Bauplanung werden die Planungen auf die 
Vermeidbarkeit von Lärmquellen hin überprüft. 
Dazu gehören Maßnahmen wie  

·  abgesenkte Bürgersteige 
·  das Vermeiden oder der Rückbau von 

Aufpflasterungen oder sogenannter „Köl-
ner Teller“ 

·  die Verlegung lärmmindernden Asphalts 
(Achtung Folgekosten bei „Flüsteras-
phalt“!),  

·  Planungen, die keine Balkone oder Vor-
bauten zur Straße aufweisen 

·  Kreisel an Stelle von Ampelanlagen in 
Kreuzungsbereichen, um den Verkehr zu 
verflüssigen. 

Maßnahmen auf Probe 
Wurde in der Vergangenheit der vorbeugende 
Lärmschutz nicht beachtet und sind nun Maß-
nahmen zur Lärmminderung geplant, so sind oft 
Widerstände zu erwarten. Wenn diese auftreten, 
sollte man Maßnahmen auf Probe durchführen, 
und auf preiswerte und umkehrbare Maßnahmen 
zu setzen.  

Hier bieten sich folgende Maßnahmen an: 

·  Mobile Barken zur Straßenverengung 
·  Betonringen 
·  Tempo 30 
·  veränderte Verkehrsführung. 
 

Die Modellmaßnahmen sollten drei bis sechs 
Monate bestehen bleiben und nicht in der Ge-
wöhnungsphase beendet werden. 

Bei entsprechender Öffentlichkeitsarbeit können 
die Bewohner gegen Ende der probeweisen Maß-
nahme befragt werden, ob sie subjektiv eine 
Verbesserung erlebten und ob weitere Maßnah-
men aus ihrer Sicht sinnvoll sind. Schon der 
Umstand, dass die Bevölkerung einbezogen wird, 
bewirkt eine veränderte Wahrnehmung der Situa-
tion. 

Lärm als soziales Problem – Mediation und so-
ziale Kompetenz  
Ruhebeauftragte können Vorschläge der Bürge-
rinnen und Bürger aufgreifen und einen Interes-
sensausgleich anregen bzw. einfordern. Auch ein 
Lärmtelefon oder ein Bürgerbüro wäre denkbar. 
Diese Stelle könnte auch speziell bei Konflikten 
innerhalb der Bevölkerung vermitteln und als 
Schiedsinstanz dienen. Lärm ist ein soziales 
Problem und hat bei den klassischen Nachbar-
schaftskonflikten einen hohen Anteil. 
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Für die Mediation spricht, dass für die Beteiligten 
der Gang zum Gericht häufig nicht lohnt und 
zudem das Beschreiten des Rechtsweges den 
Konflikt eskalieren lässt. Eine Mediation 
außergerichtliche Streitschlichtung hilft den 
sozialen Frieden sichern. Eine Einschätzung der 
Rechtslage und das Verständlichmachen der 
wechselseitigen Anliegen sind hier 
vielversprechende Ansätze, um Konflikte 
dauerhaft zu lösen und den nachbarlichen 
Frieden zu wahren oder wieder herzustellen. 

Hierfür ist nicht nur akustisches Wissen notwen-
dig, sondern auch das Bewusstsein, dass Lärm ein 
soziales Problem ist. Erforderlich sind daher 
kommunikative Fähigkeiten und entsprechend 
qualifiziertes Personal. In Hattersheim am Main 
wurden engagierte Bürgerinnen und Bürger mit 
öffentlichen Mitteln zu Stadtteilmediatoren aus-
gebildet. Ein nicht unwesentlicher Teil der 
Mediationen behandelt Lärmprobleme. 

Dabei gilt es nicht, jeden Lärm zu verbieten, 
sondern zu einem Ausgleich zwischen Zeiten der 
Ruhe und lauteren Zeiten zu kommen, in denen 
die Lärmausbreitung auf ein Minimum reduziert 
wird.  

Bei öffentlichen Veranstaltungen beispielsweise 
sollten Lautsprecher so angeordnet werden, dass 
die Nachbarschaft wenig beschallt wird aber 
auch keine Gesundheitsgefahr für die Besucher 
entsteht. Das Festsetzen von Maximalpegeln 
abhängig von der Tages- bzw. Nachtzeit hilft 
zudem, Konflikten vorzubeugen.  

Ein häufiger Fall, der zu Nachbarschaftskonflik-
ten führt. ist Kinderlärm. Hier sind weniger die 
Pegel entscheidend, als vielmehr die Einstellung 
zur Lärmquelle. Hier ist sozialer Austausch ge-
fragt. 

Schulung der Ordnungsdienste 
Für plötzlich auftretende Lärmereignisse wie 
nächtliche Ruhestörungen ist es wichtig, die 
Ordnungsämter entsprechend zu schulen und 
insbesondere die Polizei in die Schulungen ein-
zubeziehen. Sie hat zwar vielerlei Erfahrung mit 
nächtlichen Ruhestörern, könnte aber noch ve-
hementer als bisher die gesundheitlichen Folgen 
von Lärm berücksichtigen. Darüber hinaus fehlen 
ihr häufig Informationen darüber, ob beispiels-
weise ein Betrieb nachts arbeiten darf und welche 
Lärmimmissionen möglicherweise gestattet sind. 
Hier ist eine enge Abstimmung mit den für die 
Überwachung zuständigen Behörden anzustre-
ben. Es wäre hilfreich, wenn den Ordnungsäm-
tern bzw. der örtlichen Polizei die Auflagen eines 

Betriebs zum Lärmschutz bekannt wären. Dieses 
Wissen ist Voraussetzung für einen effektiven 
Vollzug im Fall von akuten Beschwerden. 

In technischer Hinsicht müsste eine Basisschu-
lung erfolgen, die eine Bewertung und erste Ein-
schätzung ermöglicht. Hierzu gehören Erheblich-
keitsschwellen in Bezug auf gesundheitliche 
Wirkungen von Lärm, Grenzwerte, Rechtsnormen 
und DIN-Normen. 

Das ist unsere Stadt – kleine Maßnahmen führen 
zum Erfolg 
Eine Vielzahl kleiner Maßnahmen kann die Le-
bensqualität wesentlich steigern und ist häufig 
leichter umzusetzen als eine einzige aufwändige 
Einzelmaßnahme. Auch „Minimalschritte“, die 
das Gefühl vermittelt, „Es passiert etwas“, führen 
zu einer größeren Zufriedenheit beim Bürger. 
Allerdings sollten dann auch erste Maßnahmen 
folgen. 

Lärmminderungsplanung kann eine Checkliste 
für Planungsvorhaben erstellen und so mithelfen, 
(Folge-) Kosten zu sparen. Wichtig ist, dass be-
tont wird, dass die Summe der Maßnahmen zu 
spürbaren Verbesserungen führt. Einzelne Maß-
nahmen werden oft mit dem Argument abge-
lehnt, sie brächten keine wahrnehmbaren Verän-
derungen der Lärmquelle. Beispiel: Bei der Neu-
planung einer Kreisstrasse beauftragt die Ge-
meinde ein Ingenieurbüro mit der Überprüfung 
der vom Straßenbaulastträger vorgelegten 
Schalltechnischen Untersuchung und die Opti-
mierung der Planung im Hinblick auf den Schall-
schutz. 

Eine Kommune sollte Bürgerinnen und Bürgern 
mit Informationen zu Lärmsanierung und -
vermeidung helfen und Messgeräte zur Verfü-
gung stellen, die eine erste „Orientierungsmes-
sung“ erlauben und eine Einschätzung des Prob-
lems aus technisch-akustischer Sicht ermöglicht. 
Beispiel: Ein kommunaler Beamter misst mit 
einem Handpegelmesser die Spitzenpegel eines 
die Nachbarschaft störenden Gewerbebetriebes, 
um dann das Umweltamt zu informieren und 
weitere Schritte einzuleiten. 

Verbände und Anwohner können angeregt wer-
den, sich an der Umsetzung von Lärmminde-
rungsmaßnahmen zu beteiligen, indem sie bei 
Baumaßnahmen (z.B. Pflanzmaßnahmen) Aufga-
ben übernehmen. So können neben der Verant-
wortung für eine Sache auch Einsparungen er-
reicht werden. 
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Erfolgserlebnisse sollten dann auch gemeinsam 
in der Öffentlichkeit dargestellt werden, etwa bei 
der gemeinsamen Gestaltung eines Platzes oder 
der Schaffung eines Ortes der Ruhe durch Kom-
mune und Bürger. 

Die kommunalen Spitzenverbände könnten durch 
Ausschreibung eines Wettbewerbs für die besten 
Lärmminderungsmaßnahmen Anreize für eine 
Lärmminderungsplanung in den Kommunen 
bieten. Von derartigen Positiv-Beispielen profi-
tieren auch andere Kommunen. 

� �� �� �  	 � �� ! 
 
 � 
 �� � � � � 
 � � �� 
 � �" #�� � � �
� � � � � � 
 ��
 �� � � �$� %%� 
 � ��� 
 &�

Spätestens wenn die Kommune eine Anlaufstelle 
für Lärmminderung und Ruheschutz geschaffen 
hat, sind Verbände und Gruppen an der Reihe, 
ihrerseits in der Kommune Ansprechpersonen für 
die Bevölkerung und die Verwaltung benennen. 
Sie sollten bei allen lärmrelevanten Projekten  
beteiligt werden oder sich in Planungen einmi-
schen.  

Der BUND-Leitfaden „Aktiv gegen Lärm: Was 
Umweltgruppen und Lärmbetroffene vor Ort 
gegen Verkehrslärm tun können“ vertieft kom-
munale Handlungsmöglichkeiten, benennt 
Rechtsgrundlagen und gibt Aktionsvorschläge.10 

Sachkunde und Informationen als Grundlage 
Fachkundige Personen bei Verbänden und enga-
gierten Gruppen vor Ort helfen, die oftmals vor-
handene Scheu der Bürgerinnen und Bürger, sich 
für die eigene Sache mit der „Obrigkeit“ anzule-
gen, zu überwinden. Sie machen sich zum An-
walt der Bürgerinteressen. 

Die Verbände und Initiativen sammeln Informa-
tionen von Problemstellungen, benennen Brenn-
punkte und Verursacher, bündeln die gewonnen 
Erkenntnisse und bringen sie bei Politik und 
Verwaltung gezielt vor. 

Zur Untermauerung der Bürgerforderungen nach 
mehr Ruhe in der Kommune gehören die Kennt-
nis um Rechtsgrundlagen und Beispiele erfolgrei-
cher Lärmschutzarbeit in anderen Kommunen. 
Oft brauchen Politik und Verwaltung Mut, die 
Dinge im Interesse von Bürgern und Kommune 
überhaupt anzupacken. Hierzu erhalten die Orts-
gruppen Hilfestellungen von Bundes- und Lan-
desverbänden.  

                                                 

10 Erhältlich unter www.bundgegenlaerm.de 

Öffentlichkeitsarbeit überzeugt 
Öffentlichkeitsarbeit kann bewirken, dass über-
haupt gehandelt wird. Kein Politiker lässt knappe 
Haushaltsmittel für eine Sache ausgeben, die 
entweder nicht gesetzlich vorgeschrieben ist oder 
die ihm keinen zusätzlichen Imagegewinn bringt.  

Wesentliche Bestandteile von Öffentlichkeitsar-
beit sind 

·  Information der Medien über Probleme 
und Lösungsvorschläge von Seiten der 
Bürger und Verbände 

·  Veröffentlichung von Anträgen an die 
zuständigen Verwaltungsstellen 

·  Informationsveranstaltungen 
·  öffentlichkeitswirksame Aktionen 
·  Infomaterialien (Faltblätter etc.). 
 

Der Phantasie für die Durchführung von ord-
nungsgemäß angemeldeten, legalen Aktionen ist 
hierbei keine Grenze gesetzt. 

Weniger von Lärm geplagte Bürger bedeuten 
zufriedenere Bürger. Diese wichtige Erkenntnis 
ins Bewusstsein von Politik und Verwaltung zu 
bringen und sie so zum eigenen Handeln zu ver-
anlassen, ist das Ziel der Verbände und Gruppen. 

Beispiel: Auf der ehemals breiten Hauptdurch-
gangsstraße wurde Tempo 30 durch die Kommu-
ne eingeführt und gleichzeitig Rückbaumaßnah-
men mit der sowieso erforderlichen Fahrbahnsa-
nierung vorgenommen. Die Geschwindigkeitsbe-
schränkung wird regelmäßig überwacht. In der 
parallel verlaufenden Wohnstraße entwickelte 
sich Schleichverkehr, der keinen Beschränkungen 
und Sanktionen unterliegt. Die großzügig breite 
Fahrbahn wurde gleichzeitig mit dem 
verkehrsberuhigtem Umbau der 
Hauptsammelstraße erneuert. Die Anlieger sind 
es nun leid, vor allem in den Morgenstunden 
quietschende Bremsen, ungeduldig hupende 
Autofahrer und hochgejubelte Motoren beim 
Kavaliersstart an jeder unübersichtlichen Rechts-
vor-links-Kreuzung zu ertragen.  

Das Ordnungsamt konnte bei mittäglichen Kon-
trollen nach Bürgerbeschwerden keine gravieren-
den Lärmbelästigungen feststellen. Eine zusätzli-
che Dauerlärmmessung ergab bei den Mittelwer-
ten keine Überschreitungen der Grenzwerte – das 
Problem ist somit für die Verwaltung und für die 
über Haushaltsmittel entscheidende Politik „nicht 
vorhanden“. 

Die Anlieger wenden sich nun an Verbände vor 
Ort, um mit ihrem Problem angehört zu werden 
und Rat und Unterstützung zu suchen. Diese 



 19 

stellen mittels eines einfachen mobilen Schallpe-
gelmessgerätes fest, dass (ungemittelte) Lärmspit-
zen in den Morgenstunden das Maß des in 
Wohngebieten Üblichen überschreiten. Die Er-
gebnisse werden zusammengefasst und zusam-
men mit Veröffentlichungen zum Thema aus der 
Lärmwirkungsforschung an die Behörden und die 
Öffentlichkeit gegeben.  

Zusätzlich werden die Anlieger mittels Flugblatt-
einwurf in alle Haushalte dazu gewonnen, ihre 
Fahrzeuge nicht halb auf dem Gehweg und lü-
ckig versetzt sondern rechts und links am Stra-
ßenrand gegenüber auf der Fahrbahn zu parken – 
eine jederzeit umkehrbare Verkehrsberuhigung 
mit einfachsten und eigenen Mitteln. Das 
Schwellendenken, „man kann eh nichts machen“ 
wurde überwunden.  

Der Erfolg dieser (legalen) Aktion stellt sich 
schnell ein. Nicht zuletzt die sinkende Durch-
schnittsgeschwindigkeit der Fahrzeuge und die 
dadurch verursachten verminderten Abbrems- 
und Anfahrgeräusche tragen dazu bei, dass die 
Anlieger die Situation zufriedener betrachten. Die 
Ergebnisse werden ebenfalls publiziert. Und das 
kommunale Parlament entschließt sich, Tempo 
30 auch in der Nebenstraße einzuführen und der 
Anschaffung von bepflanzten Betonringen zur 
Fahrbahnverengung zuzustimmen. Die Bepflan-
zung wird von den Anliegern selbst ausgewählt 
und eingepflanzt.  

Desweiteren dürfen Radfahrer abschnittsweise 
durch Einbahnstraßen in Gegenrichtung fahren.  
Alle hier erwähnten Maßnahmen, kosten nicht 
viel, bringen aber enormen Gewinn für die Bür-
gerinnen und Bürger. Nach einem halben Jahr 
stellt sich heraus, dass der Schleichweg für 
Nicht-Anlieger unattraktiv wird und die mor-
gendliche Lärmbelästigung deutlich sinkt.  

Bildungsarbeit lässt Wissen wachsen 
Ein weiteres Betätigungsfeld von Verbänden und 
Gruppen vor Ort ist die Wissensvermittlung. 
Hierzu gehört beispielsweise, auf die neuesten 
Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung in 
Bezug auf die Gesundheit aufmerksam zu ma-
chen. Dazu muss nicht eine große wissenschaftli-
che Tagung, wie sie auf Bundes, Landes- und 
Regionalebene angebracht ist, organisiert wer-
den. Als erstes genügt ein zusammenfassender, 
neugierig machender Artikel im lokalen Anzei-
genblättchen, das an alle Haushaltungen geht 
und in der Regel von vielen Bürgerinnen und 
Bürgern gelesen wird. 

Regelmäßige Vorträge zu verschiedenen Teilas-
pekten bei anderen Vereinen oder an der Volks-
hochschule tragen dazu bei, das Thema Lärm ins 
Bewusstsein zu bringen.  

Mittlerweile gehört es bei der Fahrschulausbil-
dung dazu, lärmarmes und dabei gleichzeitig 
energiesparendes Fahren zu erlernen, so dass ein 
Hochjubeln der Gänge (hoffentlich) bald der 
Vergangenheit angehören wird. Wie wäre es da, 
mit einer Fahrschule zusammen eine Musterstun-
de auch für die „alten“ Fahrerinnen und Fahrer 
zu organisieren? Hierbei könnten auch Probleme 
wie das Benutzen lauter Musikanlagen bei offe-
nem Fenster im Auto besprochen werden.  

Bewusstseinsbildung gibt Erkenntnisse 
Verbände und Gruppen sollten nicht darauf war-
ten, dass Bürgerinnen und Bürger zu ihnen 
kommen, um über Lärmminderungs- und Lärm-
schutzmaßnahmen informiert zu werden. Das 
kann lange dauern. Besser sie gehen zu den Bür-
gerinnen und Bürgern, um sie dort für diesen 
Themenkomplex zu interessieren, wo diese enga-
giert sind bzw. sensibilisiert werden können.  

Projektwochen in Kindergärten und Schulen 
können von Verbänden dazu genutzt werden, mit 
Kindern und Jugendlichen gemeinsam Lärm und 
erholsame Stille mit allen Sinnen zu erleben. 
Erzieher und Lehrer nehmen Angebote „von 
außen“ gerne an.11  

Warum sollte der nächste Ausflug der örtlichen 
Wandergruppe nicht mit einem Hörspaziergang 
angereichert werden? Hierzu werden den Teil-
nehmern die Augen verbunden, damit die Umge-
bung in erster Linie mit dem Ohr erforscht und 
erfahren werden muss. Sehr schnell stellt sich die 
Erkenntnis ein, dass es nicht einfach ist, sich in 
lärmerfüllter Umgebung zu orientieren und Ge-
fahren frühzeitig zu erkennen. An anderen Stel-
len wird das leise Rauschen des Windes in den 
Blättern eines Baumes oder das Plätschern eines 
Wasserstrahls im Brunnen zu einem positiv be-
setzten Erlebnis. 

                                                 

11 Materialien und Ideen gibt es beispielsweise bei 
der Schule des Hörens www.schule-des-
hoerens.de oder der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung www.bzga.de.  
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Gute Beispiele verbreiten 
Neben der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit ge-
hört es zu den Aufgaben der Verbände, die ge-
sammelten guten Beispiele erfolgreicher Lärm-
schutzarbeit zu verbreiten, damit sich möglichst 
viele Nachahmungsprojekte finden. Die eigene 
Problemlösung vor Ort gehört überregional be-
kannt gemacht. Dazu gilt es Netzwerke (bei-
spielsweise im Internet) der übergeordneten Ver-
bände und Institutionen mit Positivbeispielauflis-
tungen zu füttern, damit andernorts Bürger, 
Kommunen und Politik davon profitieren kön-
nen.  

Gibt es irgendwo ein erfolgreiches Projekt, so 
fällt es leichter, es nachzuahmen und Ansprech-
partner in ähnlichen Fällen zu identifizieren. Das 
Rad muss nicht überall neu erfunden, sondern 
nur an die örtlichen Gegebenheiten angepasst 
werden.  

Beratung der Bürgerinnen und Bürger – 
Verbraucherberatung  
Wie bereits erwähnt, gibt es um - den gleichen 
Zweck lärmarm zu erfüllen - mehrere Geräte und 
manchmal ein alternatives Verhalten. Zusammen 
mit der Verbraucherberatung oder örtlichen 
Fachgeschäften können beispielsweise lärmarme 
Rasenmäher vorgestellt werden. Dass es Alterna-
tiven zu Laubsaugern oder Laubbläsern in Form 
von Rechen und Besen gibt, braucht sicher an 
dieser Stelle nicht näher erläutert zu werden.  

Zu den wichtigsten Möglichkeiten, der Lärment-
stehung vorzubeugen, gehört, Verbraucher zu 
bewegen, lärmarme Produkte zu kaufen. Ein 
„blauer Engel weil lärmarm“ besagt, dass das 
damit ausgezeichnete Produkt strengeren Richtli-
nien unterworfen ist. Viel ist für die Lärmminde-
rung gewonnen, wenn die potentiellen Käufer 
technischer Geräte auch auf die Lärmwerte der 
Geräte schauen, die beim Betrieb oder im Stand-
by-Betrieb (wenn dieser im Ausnahmefall unum-
gänglich ist) erreicht werden.  

Sind der Kühlschrank, der Geschirrspüler, die 
Dunstabzugshaube, der Computer, der Drucker, 
die Heizungspumpe oder das Auto schon gekauft, 
ist es zu spät für vorbeugenden Lärmschutz. Ein 
dem Kauf vorhergehender Vergleich der techni-
schen Datenblätter lohnt sich in jedem Fall, denn 
auch unterschwelliger Lärm ist lästig und kann 
auf Dauer krank machen.  

Verändertes Verhalten mindert Lärm  
Viele können es schon in der Pauschalität nicht 
mehr hören, gehört es doch zu den vielbekannten 

Abwimmel-Aussagen in den Behördenstuben: 
„Sie machen sich Ihren Lärm doch selber“. Meist 
geht es zwar um den Lärm der Mitmenschen, 
aber etwas Wahres ist schon dran. Verhaltensre-
geln helfen vor allem das urbane soziale Mitein-
ander zu entkrampfen.  

Verbände können wie auch Bürgergruppen sich 
dafür engagieren, dass Bürgerinnen und Bürger 
Verständnis für die jeweils anderen zu erlangen 
üben. Auch können sie versuchen, bei vermeid-
baren Lärmbelästigungen zu vermitteln. Grund-
lage sind auch hier wieder soziale Kompetenz bei 
den Ansprechpartnern der Verbände und gesam-
melte aufbereitete Rechtsgrundlagen und bei-
spielhafte Gerichtsurteile. Verhaltensänderungen 
führen bei Nachbarschaftslärm, Lärm von Spiel-
plätzen und Sportplätzen und bei Verkehrslärm 
in Wohnstraßen eine wichtige Rolle.  

Ohne Geduld geht es nicht 
Lärmschutzarbeit ist oft langwierig und mit viel 
Zeitaufwand, Bürgergesprächen und Behörden-
gängen verbunden. Es dauert manchmal Monate, 
sogar Jahre bis Erfolge sichtbar und vorgeschla-
gene Maßnahmen umgesetzt werden.  

Ist das Problem erst offenbar, müssen Informati-
onen gesammelt werden: Wie lange besteht das 
Problem, wo ist es entstanden, wer ist der richti-
ge behördliche Ansprechpartner? Welche Lö-
sungsmöglichkeiten gibt es? Und welche der 
Maßnahmen können die Akzeptanz der Bürge-
rinnen und Bürger aber auch die der Kommune 
und der Wirtschaftsinteressen finden?  

Kurzfristige Erfolge sind selten, da einfache 
Maßnahmen leider noch immer nicht in die Köp-
fe der Planer Eingang gefunden haben. Entmuti-
gen darf das aber Verbände und Gruppen nicht, 
geht es mit dem Schutz ruhiger Gebiete und der 
Minderung des Lärms doch um ein hohes Gut, 
welches das eigene Wohlbefinden und die Ge-
sundheit von uns allen betrifft. Um so mehr 
Gruppen das Netzwerk mit beispielhaften Maß-
nahmen und Erfolgsprojekten füttern, umso 
schneller können Politik und Verwaltung ermu-
tigt werden, zu handeln.  

Aktive Begleitung der Lärmminderungsplanung 
Die aktive Beteiligung an der Lärmminderungs-
planung durch Verbände, Bürgergruppen und der 
interessierten Bürgerschaft sollte von Anfang an 
erfolgen. Auch, wenn sie bisher noch nicht recht-
lich verbindlich vorgeschrieben ist. Schon die 
Vorstellung der erfassten Daten und die Überprü-
fung auf Plausibilität und Aktualität kann der 
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Kommune zeigen, dass sie in Initiativen und 
Verbänden gute Partner hat. Die Umgebungs-
lärmrichtlinie der EU verlangt in Artikel 8 Abs. 7 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Erstellung 
von Aktionsplänen zur Lärmbekämpfung in Bal-
lungsräumen.12 

Runde Tische verursachen Politik und Verwal-
tung - ähnlich wie die Agenda-21-Prozesse - 
zwar vordergründig mehr Arbeit, gleichzeitig 
steigert sich dadurch aber erheblich die Akzep-
tanz für die Lärmminderungsplanung in der Be-
völkerung.  

Runde Tische von Kommunen, Verbänden und 
Bürgergruppen zum Schutz ruhiger Gebiete und 
der Lärmminderung sind ein erster wichtiger 
Schritt. Sie helfen, Konflikte zu vermeiden und 
Verständnis für die verschiedenen Positionen zu 
erlangen. Sie ziehen wissenschaftliche Erkennt-
nisse in ihre Diskussionen mit ein und erörtern 
Probleme und Maßnahmen. In größeren Städten 
ist es hilfreich, sie quartiers- oder problembezo-
gen und nicht für die ganze Stadt einzurichten.  

Aus Runden Tischen erwachsen Kooperationspro-
jekte: Verwaltung und Verbände informieren 
gemeinsam die Bevölkerung, beispielsweise über 
die Einwirkung von Lärm auf die menschliche 
Gesundheit oder über gelungene Aktionen. Das 
eingefahrene Rollendenken – hier Verwaltung, 
dort der Bürger – kann überwunden werden. 
Gleiches gilt für denkbare Kooperationen mit 
Wirtschaftsunternehmen.  

Runde Tische sind dann erfolgreich wenn alle 
Interessen vertreten sind, die Verwaltung aktiv 
und offen für Bürgervorschläge mitmacht und 
wenn unabhängige Externe moderieren. Kommu-
nale Planungsabsichten dürfen nicht in der 
Schublade verborgen bleiben, sondern müssen 
offen und begründet mit den Bürgern besprochen 
werden. Unterbleibt das, kann kein gegenseitiges 
Vertrauen und damit keine echte Akzeptanz, 
geschweige denn Zusammenarbeit entstehen.  

Leistungen in Anspruch nehmen 
Wollen Verbände diese vielfältigen Aufgaben 
erfüllen, so brauchen sie Geld – für Sachmittel, 
Aufwandsentschädigungen und Projektstellen. 
Rein ehrenamtlich und aus eigenen Mitteln ist 
diese zeitaufwändige Arbeit zumeist nicht leist-
                                                 

12 Zum Stand der Umsetzung der Richtlinie siehe: 
www.fluglaerm.de/bvf/doku/hearing2003/franzFeldma
nn301003.ppt 

bar. Daher sollten sich Verbände und Bürger-
gruppen scheuen, Anträge zu stellen.  

Vielleicht können durch Spenden Komplemen-
tärmittel aufgebracht werden, um von der Agen-
tur für Arbeit Projektstellen bezuschusst zu be-
kommen, die bei den Verbänden angesiedelt 
sind? Hier lohnt ein Gang zur Agentur für Arbeit, 
um sich dort individuell beraten zu lassen, wie 
die Stellenbeschreibung auf die örtlichen Bedürf-
nisse zugeschnitten aussehen und wie die Gelder 
beantragt werden können und nicht zuletzt um 
geeignete Personen vermittelt zu bekommen. 

Die Beschäftigten der Verbände können bei-
spielsweise Beratungstätigkeiten für die Bürger 
übernehmen, so dass der kommunale Ruhe- bzw. 
Lärmschutzbeauftragte „nur“ noch innerhalb der 
Verwaltung übergreifend arbeiten muss. Bürger-
anfragen erhält er dann zeitsparend schon mit 
Lösungsvorschlägen aufbereitet auf den Schreib-
tisch. Auch das Sammeln, Aufbereiten und 
Verbreiten von Informationen gehört hierzu. 

Vielleicht ist es möglich, Werkaufträge an Ver-
bände und Gruppen zu vergeben, um bestimmte 
Projekte voran zubringen? Mittel hierfür  können 
von der Kommune bzw. dem Landkreis bei-
spielsweise aus den Haushaltstiteln für die örtli-
che Vereinsförderung, die Umweltförderung,  die 
Agenda 21, den Straßenbau oder die Lärmminde-
rungsplanung vergeben werden. Oft haben auch 
für unvorhergesehene Ausgaben Landräte, Ober-
bürgermeister bzw. Bürgermeister und Fachde-
zernenten eigene Haushaltsmittel, die sich eben-
falls anbieten.  

Die Erstellung eines Informationsblattes in Ko-
operation mit der Kommune, die Organisation 
von gemeinsamen  Straßenfesten oder des all-
jährlichen „Tag des Lärms“ wären solche förde-
rungswürdige Projekte.  

Kooperationen mit anderen Verbänden und 
Gruppen, Geschäftsleuten und der öffentlichen 
Hand können ebenfalls zur Finanzierung beitra-
gen. Ein Vortrag über Lärmwirkungen kann nicht 
nur an der Volkshochschule oder im Verein 
gehalten werden sondern auch gegen eine ent-
sprechende Spende vor den Mitarbeitern des 
Gewerbebetriebes. Das gleiche gilt für die Durch-
führung von Hörspaziergängen und ähnlichen 
Aktionen. 
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Im Rahmen der Expo 2000 wurde für die Stadt 
Henningsdorf (Brandenburg) ein Lärmminde-
rungsplan erstellt und umgesetzt. Heute, fünf 
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Jahre später, ergibt sich eine positive Bilanz der 
umgesetzten Maßnahmen. Vor allem konnten 
hohe Belastungen abgesenkt werden. Durch eine 
umfassende Bündelung des Verkehrs auf Grund-
lage der entwickelten Straßenhierarchie konnte 
insgesamt eine Beruhigung erreicht werden. Da-
bei wurde Wert darauf gelegt, keine Luxuspla-
nung umzusetzen, sondern wirkliche Verbesse-
rungen bei geringen Mehrkosten zu erreichen. So 
wurde begonnen, bereits von Beginn an lärmarm 
zu planen und anstehende Baumaßnahmen kos-
tenneutral zu optimieren. Durch Maßnahmen wie 

·  Innenraumentwicklung 
·  Ausbau des ÖPNV 
·  Ausbau des Radwegenetzes 
·  Einführung von Parkraumbewirtschaf-

tung 
·  Fahrbahnsanierung 
·  Flächendeckende Einführung von Tempo 

30 
·  Bau einer neuen Autobahnanschlussstelle 

zur Entlastung von Güterverkehr 
 

konnte die Lärmbelastung aller Bürgerinnen und 
Bürger in einem überschaubaren Zeitraum bei 
geringeren Investitionen als vermutet im gesam-
ten Stadtgebiet deutlich gesenkt werden. Die Zahl 
der Lärmbetroffenen sank tags um 19 % und 
nachts um 20 %. Die qualitative Betroffenheit 
konnte tags wie nachts bei 40 % der Befragten 
abgesenkt werden. Die Zahl der durch Lärmbelas-
tung gesundheitsgefährdeten Personen sank um 
35 % (Schlafgestörte: 14%). 

Erfolge zeigt auch das EU-Projekt „Sylvie“ für die 
Stadt Wien, das im Jahr 2002 abgeschlossen 
wurde. Es versuchte mit Betroffenen im Rahmen 
des lokalen Agenda-21-Prozesses eine kooperati-
ve Lärmsanierung in dicht bebauten Wiener 
Stadtbezirken zu erreichen. Der Verkehrslärm 
konnte durch Tempo 30 in annähernd 40 % des 
Straßennetzes reduziert und der KfZ-Verkehr 
verringert werden. Parkraumbewirtschaftung, 
Lärmschutzwände und -wälle sowie lärmmin-
dernde Fahrbahnbeläge erzielten weitere Verbes-
serungen. 
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Das folgende Kapitel gibt eine erste Orientierung, 
wo angesetzt werden kann, um die Belastungen 
durch die Verkehrslärmquellen Straße und Schie-
ne zu reduzieren.  

Lärm ist akustischer Abfall, den es zuförderst zu 
vermeiden gilt. Der Straßenverkehrslärm ist die 
häufigste genannte Lärmquelle, von der sich 
nach Angaben des Umweltbundesamtes 60% der 
Befragten belästigt fühlen. Schienenlärm er-
scheint problematisch. 

Nur wenige Lärmprobleme sind kurzfristig zu 
klären. Beim Straßen- und Schienenverkehr mit 
ihrer wichtigen Bedeutung für die Infrastruktur 
kann nur nach sorgsamer Abwägung aller Belan-
ge eine Verbesserung erreicht werden. Daher ist 
eine gründliche Vorbereitung der Maßnahmen 
nötig, die auch aufgrund von Zuständigkeitsfra-
gen und rechtlicher und finanzieller Anforderun-
gen einen Vorlauf haben. Die Kommunen müssen 
sich mit dem Thema befassen, wollen sie nicht 
von der Öffentlichkeit überrollt werden und ihren 
Status als „lärmarme bürgerfreundliche Kommu-
ne“ bei der Ansiedlung sensiblen Gewerbes oder 
von Neubürgern erhalten bzw. wieder erlangen.  

Verschiedene Lärmquellen werden als unter-
schiedlich lästig wahrgenommen. Für neue und 
wesentlich geänderte Straßen- und  Schienenwe-
ge findet die Verkehrslärmschutzverordnung 
Anwendung (3.1). Für den Straßenverkehrslärm 
(3.2) und den Schienenverkehrslärm (3.3) sowie 
für die kommunale Lärmminderungsplanung 
(3.4) werden beispielhaft einige Musteranträge 
erläutert, die helfen können, den Prozess der 
Lärmminderung vor Ort in Gang zu setzen. Kapi-
tel 3.5 behandelt schließlich die Erschließung 
neuer Geldquellen. 
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Lärmquellen gibt es viele, oft fehlt aber das Be-
wusstsein, dass auch man selbst dazu beiträgt, 
störenden Lärm zu verursachen. Um Lärm auf ein 
erträgliches Maß zu reduzieren sind sowohl In-
vestitionsmaßnahmen der öffentlichen Hand wie 
der Rückbau zu breiter Straßen oder das Absen-
ken der Bürgersteige unter Ausnutzung aller 
technischen Erkenntnisse als auch individuelle 
Verhaltensänderungen notwendig. Letzteres gilt 
vor allem im Bereich des urbanen Lärms. Beim 
Verkehrslärm genügen sie nicht.  

Welche Lärmquellen gibt es? 

Urbaner (sozia-
ler) Lärm  

wie Nachbarschaftslärm all-
gemein  
(laute Nachbarn, übende Kla-
vierspieler, Rasenmäher..),  
Lärm von Spielplätzen 

Freizeitlärm wie  Lärm von Sportanlagen, 
Festbetrieb, Konzerten (Disko) 

Gewerbelärm von Betrieben, Maschinen, 
LKWs 

Verkehrslärm Straßenlärm,  
Schienenlärm,  
Fluglärm 

 

Für die Bekämpfung von Straßen- oder Schie-
nenverkehrslärm enthält die Verkehrslärmschutz-
verordnung (16. BImSchV) bestimmte (Immissi-
ons-)Grenzwerte für Tag und Nacht, die sich 
nach der Qualität des Wohngebietes richten (s. 
Anlage 5.1.1). Die Grenzwerte gelten jedoch nur 
für den Neubau oder die wesentliche Änderung 
einer Straße oder Schiene.  

In der Praxis kommt den Werten Bedeutung bei 
der Beurteilung zu, ob die Immissionen aus heu-
tiger Sicht hinnehmbar sind oder nicht. Es kann 
jedoch nur davor gewarnt werden, sich zu früh 
auf eine Pegeldiskussion einzulassen. Denn die 
Berechnung und Messung ist schwierig und kann 
zu langwierigen Diskussionen und Frustrationen 
bei den Aktiven führen. Stattdessen sollten eher 
die empfundenen Belastungen und ihre Auswir-
kungen auf die Wohnqualität (Konzentrations-
vermögen, Nachtschlaf etc.) beschrieben werden.  

Es können auch beispielhaft einige Spitzenpegel 
benannt werden, soweit sie bekannt sind. Für 
diese enthält die 16. BImSchV keine Grenzwerte. 
Hohe Einzelpegel haben aber durchaus Einfluss 
auf das Wohlbefinden und können die Gesund-
heit (z.B. den Nachtschlaf) beeinträchtigen. So 
kann nicht die Situation entstehen, dass den 
Betroffenen entgegengehalten wird, die Grenz-
werte würden eingehalten und es gäbe nichts zu 
tun. 

Anspruchsvollere Orientierungswerte enthält DIN 
18005 – Schallschutz im Städtebau (Anlage 
5.1.2), die bei Neuplanungen Anwendung finden 
sollte. Sie hat zwar keine Rechtsverbindlichkeit, 
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gibt aber wichtige Hinweise auf vorbeugende 
Planungen, welche dazu beitragen, das Image der 
Kommune zu bewahren oder zu verbessern. 

Rechtsanspruch auf mehr Ruhe? 
Sollen Planfeststellungsbeschlüsse nachträglich 
um Lärmschutzauflagen ergänzt werden, ist für 
die Rechtsprechung von wesentlicher Bedeutung, 
ob die Zunahme des Verkehrs vorhersehbar war 
oder nicht (§ 75 Abs. 2 Satz 2 VwVfG).  

Nur bei nicht voraussehbaren Wirkungen besteht 
ein Anspruch auf Planergänzung (durch Lärm-
schutzmaßnahmen wie Wände oder Wälle).  

Ist die für den ursprünglichen Planfeststellungs-
beschluss erstellte Prognose mit den damals an-
genommen Verkehrsmengen bzw. weiteren An-
nahmen daher erkennbar falsch gewesen, besteht 
kein Anspruch auf Planergänzung.  

Ist die Prognose von damals zutreffenden An-
nahmen ausgegangen, die sich nicht im voraus 
erkennbar verändert haben, kann dagegen ein 
Anspruch auf Planergänzung bestehen.  

Auf die rechtlichen Detailfragen zur Ergänzung 
von Planfeststellungsbeschlüssen kann hier ob 
(scheinbar?) widersprüchlicher Aussagen von 
Verwaltungsgerichtsverfahren nicht näher einge-
gangen werden und bedürfen in jedem Fall an-
waltlicher Beratung. 

Die nachfolgende Darstellung beschränkt sich 
daher auf die Möglichkeiten zur Beschränkung 
des Straßenverkehrs nach der Straßenverkehrs-
ordnung und einen Antrag an das Eisenbahn-
bundesamt, Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen 
seiner Zuständigkeit zu prüfen. 

Beim Straßenverkehrslärm steht die Verringerung 
oder Verlagerung von Lärm durch möglichst 
wenige Autofahrten im Vordergrund, indem der 
Autoverkehr möglichst auf andere Verkehrsträger 
wie den öffentlichen Personennahverkehr verla-
gert wird. 
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Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit 
nach § 45 Abs. 1 Nr. 3 StVO einen Antrag auf 
verkehrsbeschränkende Maßnahmen bei der zu-
ständigen Straßenverkehrsbehörde zu stellen. Die 
Straßenverkehrsbehörde ist nach § 45 Abs. 1b 
StVO ermächtigt, die notwendigen Anordnungen 

zu treffen. Das bedeutet, dass sie verpflichtet ist, 
den Antrag zu prüfen und insbesondere das ihr 
zustehende Ermessen fehlerfrei auszuüben hat. 
Etwaige Maßnahmen sind im Einvernehmen mit 
der Gemeinde anzuordnen. 

Die Straßenverkehrsbehörden ordnen nach § 45 
Abs. 1 Nr. 3 StVO die Parkmöglichkeiten für 
Bewohner, die Kennzeichnung von Fußgängerbe-
reichen, verkehrsberuhigten Bereichen und Maß-
nahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm 
und Abgasen oder zur Unterstützung einer ge-
ordneten städtebaulichen Entwicklung im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde an. 

Nach § 45 Abs. 1c StVO ordnen die Straßenver-
kehrsbehörden auch die Einrichtung von Tempo 
30-Zonen innerhalb geschlossener Ortschaften im 
Einvernehmen mit der Gemeinde an. Das gilt 
insbesondere in Wohngebieten und Gebieten mit 
hohem Querungsbedarf. Die Zonenanordnung 
darf sich nach § 45 Abs. 1c Satz 2 StVO nicht 
auf Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, 
Landes- oder Kreisstraßen) und auf Vorfahrtstra-
ßen erstrecken. In zentralen städtischen Berei-
chen mit hohem Fußgängeraufkommen und ü-
berwiegender Aufenthaltsfunktion (verkehrsberu-
higte Geschäftsbereiche) kann die Straßenver-
kehrsbehörde nach § 45 Abs. 1d StVO auch Zo-
nen-Geschwindigkeitsbeschränkungen von weni-
ger als 30 km/h anordnen. 
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Die Zuständigkeit (Wer ist die Straßenverkehrs-
behörde im jeweiligen Bundesland?) richtet sich 
nach der jeweiligen Zuständigkeitsverordnung zu 
§ 44 Abs. 1 StVO, die die Bundesländer erlassen 
haben. 

Für Autobahnen sind dies in der Regel entspre-
chende Landesbehörden für Verkehr. Für Kreis-
straßen bzw. Landesstraßen sind in kreisfreien 
Städten häufig die Oberbürgermeister als Kreis-
ordnungsbehörde zuständig, in kreisangehörigen 
Gemeinden mittlerer Größe (ca. 50.000 Einwoh-
ner) sind es ebenfalls die Oberbürgermeister als 
örtliche Ordnungsbehörde.  

Auch in kleineren Gemeinden mit unter 50.000 
Einwohnern kann unter Umständen der Bürger-
meister (ausgenommen zumeist Bundesstraßen) 
für die Anordnung von Verkehrsbeschränkungen 
und Verkehrsverboten an Landes- und Kreisstra-
ßen zuständig sein, wenn sich die Anordnung 
nicht über das Gemeindegebiet hinaus auswirkt.  

Eine entsprechende Zuständigkeitsregelung trifft 
etwa § 8 Abs. 1 Nr. 1 c aa) der (hessischen) Ver-
ordnung zur Bestimmung straßenverkehrsrechtli-
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cher Zuständigkeiten vom 23. Januar 2001 
(GVBl. I, S. 90). 

Das bedeutet, dass ein Bürgermeister einer klei-
nen Kommune oder ein Oberbürgermeister einer 
kreisangehörigen Gemeinde bzw. einer kreisfrei-
en Stadt durchaus Verkehrsbeschränkungen, 
insbesondere Geschwindigkeitsbeschränkungen, 
an Kreis- und Landesstraßen anordnen kann. 
Denn das Verbot nach § 45 Abs. 1c Satz 2 StVO 
an Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen Tempo 30 
anzuordnen bezieht sich nur auf die Ausweisung 
von Tempo-30-Zonen. Einzelne Geschwindig-
keitsbeschränkungen sind davon nicht erfasst.  

Das bedeutet, dass auch an Durchgangsstraßen 
der Verkehrslärm durch eine Absenkung des 
Tempos verringert werden kann. U.U. ist dies 
auch kleineren Kommunen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit direkt möglich, ohne dass es der 
Anordnung einer vermeintlich übergeordneten 
Behörde (Kreis o.a.) bedarf.  

Allerdings wird es erforderlich sein, darzulegen, 
dass Tempolimits an Kreis- und Landesstraßen 
den überörtlichen Verkehrsfluss nicht nachteilig 
verändern, sondern sich die Kapazität der Straße 
und die Flüssigkeit des Verkehrs eher erhöhen. 
Grundsätzlich ist die Anordnung von Tempo 30 
an Kreis- und Landesstraßen durch die örtliche 
Verwaltung möglich und eröffnet den örtlichen 
Entscheidungsträgern Handlungsspielräume zur 
Lärmbekämpfung, die auch genutzt werden soll-
ten. 
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Bevor ein solcher Antrag gestellt wird, ist es 
ratsam, einige Vorarbeiten zu leisten und mög-
lichst viele Informationen über die betreffende 
Straße oder das Straßennetz zusammenzutragen, 
für die der Antrag gestellt werden soll. 

Die Vorfragen lauten: 

·  Wie ist die Straße klassifiziert? 
·  Wer ist für den Unterhalt der Straße zu-

ständig? Wer ist Straßenbaulastträger? 
·  Wer ist für die Lärmseite zuständig bzw. 

für die Beurteilung der Frage, ob die Sa-
nierungsgrenzwerte erreicht wird? 

·  Wer ist für eine Planfeststellung zustän-
dig, wenn die Straße erweitert oder geän-
dert wird? 

·  Wie ist die bestehende Straße genehmigt 
und welche Festsetzung trifft die Geneh-
migung hinsichtlich des zu erwartenden 
Verkehrsaufkommens und des Schutzes 

der Anlieger? Welche Prognose lag der 
Genehmigung zugrunde? 

·  Wie ist das Verkehrsauskommen? Wo 
gibt es dazu Material? Gibt es Daten zu 
Verkehrszählungen, auch solche, die län-
ger zurück liegen? 

·  Stimmt die tatsächliche Belastung mit der 
für diese Kategorie üblicherweise erwarte-
ten Verkehrsmenge überein? 

·  Gibt es Untersuchungen, wie die Anteile 
von Ziel-, Quellverkehr und Durchgangs-
verkehr sind? 

·  Gehört die Straße zum „Grundstraßen-
netz“ der Kommune? 

·  Um welche Nutzungsart handelt es sich 
bei dem anliegenden Gebiet? Ist es bei-
spielsweise reines Wohngebiet, allgemei-
nes Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbe-
gebiet, Sondergebiet? 

·  Wer ist zuständig für die Anordnung von 
Tempo 30 oder die flächendeckenden 
Einführung von Tempo 30-Zonen? 

 

Um diese Informationen zu erhalten, können sich 
Verbände wie auch Bürgerinnen und Bürger auf 
§ 4 des Umweltinformationsgesetzes (Anlage 
5.1.39) berufen, welches einen Auskunftsan-
spruch über umweltrelevante Informationen 
gegenüber Behörden regelt. Insbesondere sind 
auch die Kosten für Informationen einfacher Art 
wie Kopien oder einfache Auskünfte nach einer 
Gebührenordnung begrenzt (Umweltinformati-
onskostenverordnung – UIGKostV-  Anlage 
5.1.4). Ein Muster für eine Anfrage nach dem 
UIG ist in der Anlage unter 5.2.1 enthalten. 

Zur Vorbereitung eines Antrages ist es hilfreich, 
aufgrund der festgestellten Verkehre die Immissi-
onspegel im Wohnhaus mit einem vereinfachten 
Rechenprogramm auszurechnen, die im Internet 
benutzt werden können.13 
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Der Antrag auf verkehrsbeschränkende Maßnah-
men sollte sorgfältig begründet werden. Das 
folgende Muster kann daher nur einige Anregun-
gen geben, die immer auf die konkrete Situation 
vor Ort angepasst werden müssen. Es ist ratsam, 
fachliche Hilfe von Planungsbüros oder Anwäl-
ten bzw. Interessenverbänden in Anspruch zu 
nehmen. 

Ziel des Antrags sollte sein, mit der Kommune 
ins Gespräch zu kommen und gemeinsam an 
                                                 

13 z.B. unter http://www.dalaerm.de/rechner/start.htm 
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einer Lösung zu arbeiten. Der Verwaltungs-
rechtsweg sollte nur dann beschritten werden, 
wenn die Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl 
haben, auf der Stelle zu treten. Dann ist es sinn-
voll um einen rechtsmittelfähigen Bescheid zu 
bitten, gegen den dann vor dem Verwaltungsge-
richt eine Verpflichtungsklage erhoben werden 
kann. 

Je sorgfältiger der Antrag begründet ist, desto 
eher wird eine Kommune bereit sein, sich auf das 
Anliegen einzulassen. Qualifizierte Vereinsvertre-
ter ermöglichen es, mit der Kommune auf glei-
cher Augenhöhe zu reden oder ihr falls es an 
Fachkompetenz fehlt, mit Vorschlägen aushelfen 
zu können. 

Der Antrag ist an die zuständige Straßenver-
kehrsbehörde zu richten. Der folgende Musteran-
trag gibt lediglich Anhaltspunkte für den Inhalt, 
für die genaue Formulierung des eigenen Antrags 
wird letztlich der konkrete Sachverhalt entschei-
dend sein.14��
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Schienenlärm kann vielfältige Ursachen haben. 
Es geht deshalb weniger darum, Verkehre zu 
vermeiden oder zu verlagern, sondern darum, 
den von Zügen ausgehenden Schall zu verringern 
und Gebäude bzw. Außenwohnbereiche gegen 
Bahnlärm zu schützen. 

Belästigungen durch Bahnlärm können ihre Ur-
sache im Regelbetrieb haben oder durch Bauar-
beiten an der Strecke begründet und scheinbar 
„vorübergehender“ Natur sein. Vielleicht liegt die 
Ursache im schlechten Streckenzustand, weil z.B. 
eine Weiche schadhaft ist oder die Schienen in 
einem schlechtem Zustand sind. 

Zur Vorbereitung eines Antrages ist hier wichtig, 
herauszufinden, 

·  wie viele Züge dort verkehren 
                                                 

14 Zu weiteren Informationen und Begründungshinwei-
se siehe Michael Zschiesche, Autoland - Rechte von 
Anwohnern gegen Autolärm und Abgase. Eine Ar-
beitshilfe, Berlin 1997, zu beziehen unter 
http://www.ufu.de/sites/direkt/publikationen.htm#um
weltrecht 
 

·  welche Zugklassen eingesetzt werden, 
handelt es sich um Güterverkehr, Fern-
schnellverkehr (ICE, IC), Regionalverkehr 
(RE, RB) oder Nahverkehr (S-Bahn) 

·  zu welchen Zeiten (Tags 6 bis 22:00 
nachts 22:00 bis 6:00) die betreffenden 
Züge verkehren 

·  welche Zuglängen erreicht werden. 
 

Weiter kann die Genehmigungssituation des 
betreffenden Streckenabschnitts, an dem die 
Lärmminderungsmaßnahme durchgeführt werden 
soll, von Interesse sein. 

·  Gibt es einen Planfeststellungsbeschluss 
nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz 
oder Genehmigungen aus früherer Zeit? 

·  Welche Bestimmungen enthalten diese 
bezüglich des Schallschutzes?  

·  Falls Schallschutzmaßnahmen wie Schall-
schutzwände o.a. vorhanden sind, erfül-
len diese ihren Zweck? In welchem Zu-
stand sind sie? 

·  Ist an der Strecke durch die Bahn an (ei-
nigen) Häusern Schallschutz gebaut oder 
bezahlt worden? 

·  Welche Schallprognose lag der damaligen 
Planung/Genehmigung zu Grunde (An-
merkung: Die voraussichtlichen Immissi-
onen werden an Hand eines Zugbetriebs-
programms ermittelt)? 

·  Stimmt der damals prognostizierte Be-
trieb mit dem heutigen Betrieb überein? 

·  War die Abweichung (ggf. Zunahme des 
Zugbetriebs) vorhersehbar? 

·  Gibt es eine Betriebsgenehmigung, die 
Regelungen zur Häufigkeit des Zugver-
kehrs trifft? 

·  Wird die Strecke gewartet? Wie häufig? 
·  Werden Gleispflegemaßnahmen wie das 

Schleifen von Schienen o.a. betrieben? 
·  Gibt es Protokolle über Pflegemaßnah-

men?  
·  Wurden Messungen vorgenommen, um 

die Belastung an dem Streckenabschnitt 
zu ermitteln?  

·  Gibt es darüber Messprotokolle? 
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Hier ist es möglicherweise sinnvoll, einen Antrag 
nach § 4 UIG beim Eisenbahnbundesamt zu stel-
len und die betreffenden Unterlagen in Kopie zu 
erbitten (s. Antragsmuster im Anhang unter 5.1.). 
Das Eisenbahnbundesamt verfügt über eine Zent-
rale in Bonn und Außenstellen in Berlin, Erfurt 
Essen, Dresden, Frankfurt, Halle, Hamburg, Han-
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nover, Karlsruhe, Köln, Saarbrücken, Schwerin, 
Stuttgart, München und Nürnberg.15 

Das Eisenbahnbundesamt ist nach § 4 Abs. 3 
AEG auch zuständig für die Überwachung von 
Eisenbahnbaustellen auf Bahngelände, insbeson-
dere für nächtliche Bauarbeiten. Bei Lärmbelästi-
gungen sind die Eisenbahnbundesämter auch hier 
die Ansprechpartner. 

Wenn die Zugmengen ermittelt sind, ist es rat-
sam, den an den Häusern ankommenden Lärm 
modellhaft zu ermitteln, um einen ersten Orien-
tierungswert über die mögliche Größenordnung 
der Belastung zu haben. Neuere Studien (Mess-
reihen) des Umweltbundesamtes kommen übri-
gens zu dem Ergebnis, dass der tatsächliche ge-
messene Lärm entgegen früheren Annahmen 
häufig lauter ist als die zuvor errechneten Pegel.16 

Wenn möglich sollten daher Messungen vorge-
nommen werden, um z.B. einzelne Spitzenpegel 
zu ermitteln und um zu erfahren, ob die der Be-
rechnung zugrunde liegenden Eingangspegel mit 
der Wirklichkeit übereinstimmen oder gar über-
schritten werden. 

Das folgende Antragsmuster dient als Orientie-
rung zu einem eigenen Antrag und muss mit 
individuellen Daten ergänzt werden.17�
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Zunächst ist es für den Verband oder die Initiati-
ve wichtig, vorhandene Informationen über den 
Stand der Lärmminderungsplanung in ihrer Stadt 
zusammentragen. Dazu sollte – wenn Lärm-
schutzbeauftragte oder Ruhebeauftragte fehlen – 
Kontakt zu betreffenden Ämtern (Umweltämter, 
Stadtplanungsämter, Bauämter) aufgenommen 
werden. Auch im Rat der Stadt bzw.  bei den 
Stadtverordneten und ihren Fraktionen kann 
diesbezüglich angefragt werden. Vielleicht gibt es 
auch eine städtischen Umweltausschuss, der sich 
des Themas angenommen hat oder Stadtverord-
nete, die sich des Themas annehmen wollen. 

                                                 

15 Adressen unter www.eisenbahn-bundesamt.de 
16 s. dazu http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-
presse/2004/pd04-009.htm 
17 Weitere Argumentationshilfen finden sich auf der 
Website der Bundesvereinigung gegen Schienenlärm 
e.V. unter 
www.schienenlaerm.de sowie unter www.bahnlaerm.de 
 

Ziel sollte es sein, das Verfahren der Lärmminde-
rungsplanung bzw. die Beschäftigung mit dem 
Thema Lärm und Ruhe ins öffentliche Bewusst-
sein zu rücken. Hierzu kann von Anfang an Poli-
tik und Verwaltung eine konstruktive Kooperati-
on angeboten werden. Der Vorschlag, Runde 
Tische oder Beiräte als Schnittstelle und instituti-
onalisierte Begegnungsstätte zwischen Politik 
und Verwaltung sowie Verbänden, Bürgergrup-
pen sowie Bürgerinnen und Bürgern einzurich-
ten, hat sich in anderen Bereichen schon vielfach 
bewährt.  

Öffentlicher Druck und beharrliches Nachfragen 
helfen bei völlig fehlendem Verständnis von 
Politik und Verwaltung, das Verfahren in Gang 
zu setzen. Das kann über eine Anfrage einer 
Fraktion an den Magistrat mit der Bitte um Aus-
kunft über den Stand der Lärmminderungspla-
nung geschehen, damit das Thema öffentlich 
wird. Bleibt die Stadt untätig, sollte durch einen 
Antrag im Stadtparlament Druck gemacht wer-
den, den zuvor angesprochene Abgeordnete ein-
reichen. Ein solcher Antrag stellt die Untätigkeit 
der Stadt in diesem Bereich bloß. Dazu müssen 
im Vorfeld Kontakte zu Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitikern geknüpft werden. 

Sind keine Haushaltsmittel für Lärmminderung 
vorhanden, so ist dies nachzuholen. Dabei ist 
darauf zu achten, dass neben der Erstellung der 
Pläne auch Geld für Maßnahmen im Haushalt 
angesetzt wird. Alternativ lassen sich dem Titel 
Verkehr oder Verkehrsentwicklung kurzfristig 
Mittel für eine Lärmminderungsplanung entneh-
men. 
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Die Kommunen sind nach § 47a des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verpflichtet, 
Lärmminderungsplanung durchzuführen. 

§ 47a BImSchG lautet: 

(1) In Gebieten, in denen schädliche Umweltein-
wirkungen durch Geräusche hervorgerufen wer-
den oder zu erwarten sind, haben die Gemeinden 
oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden 
die Belastung durch die einwirkenden Geräusch-
quellen zu erfassen und ihre Auswirkung auf die 
Umwelt festzustellen. 

(2) Die Gemeinde oder die nach Landesrecht 
zuständige Behörde hat für Wohngebiete und 
andere schutzwürdige Gebiete Lärmminderungs-
pläne aufzustellen, wenn in den Gebieten nicht 
nur vorübergehend schädliche Umwelteinwir-
kungen durch Geräusche hervorgerufen werden 
oder zu erwarten sind und die Beseitigung oder 
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Verminderung der schädlichen Umwelteinwir-
kungen ein abgestimmtes Vorgehen gegen ver-
schiedenartige Lärmquellen erfordert. Bei der 
Aufstellung sind die Ziele der Raumordnung zu 
beachten; die Grundsätze und sonstigen Erfor-
dernisse der Raumordnung sind zu berücksichti-
gen. 

(3) Lärmminderungspläne sollen Angaben enthal-
ten über 1. die festgestellten und die zu erwar-
tenden Lärmbelastungen 2. die Quellen der 
Lärmbelastungen und 3. die vorgesehenen Maß-
nahmen zur Lärmminderung oder zur Verhinde-
rung des weiteren Anstiegs der Lärmbelastung. 

(4) § 47, Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 47, Abs. 6 BImSchG (Luftreinhaltepläne) lautet:  

(6) Die Maßnahmen, die Pläne nach den Absät-
zen 1 bis 4 festlegen, sind durch Anordnungen 
oder sonstige Entscheidungen der zuständigen 
Träger öffentlicher Verwaltung nach diesem 
Gesetz oder nach anderen Rechtsvorschriften 
durchzusetzen. Sind in den Plänen planungs-
rechtliche Festlegungen vorgesehen, haben die 
zuständigen Planungsträger dies bei ihren Pla-
nungen zu berücksichtigen. 

Die Nichtbefassung und Umsetzung von Lärm-
minderungsplanung ist allerdings nicht sanktio-
niert und kann bislang noch nicht erfolgreich 
von Dritten eingeklagt werden. Denkbar ist eine 
Beschwerde bei der Kommunalaufsicht oder beim 
für den Bereich Umwelt zuständigen Ministerium 
auf Landes- oder Bundesebene, um die Untätig-
keit in diesem Bereich publik zu machen. 

Ein Antrag auf Lärmminderungsplanung könnte 
– natürlich um die individuellen Daten ergänzt - 
folgendermaßen aussehen:18�
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Sollen nach erfolgter Lärmminderungsplanung 
Maßnahmen umgesetzt werden, fehlt oft das 
Geld. Denn für die Aufstellung von Lärmminde-
rungsplänen erhalten die Kommunen Zuschüsse 
– für Maßnahmen nicht, wenn sie nicht aus „ei-
nem anderen Topf“ bezahlt werden und dennoch 
im Sinne der Lärmminderung oder der Schaffung 
von Ruhebereichen wirken können.  

                                                 

18 Weitere Informationen zur Umsetzung und zum 
Ablauf der Lärmminderungsplanung finden sich bei-
spielsweise unter 
http://www.lung.mv-
regierung.de/umwelt/laerm/lmp/index.htm 

Kommunale Mittel sind knapp, so dass für öf-
fentlichkeitswirksame Aktionen und Maßnahmen 
Sponsoren benötigt werden. Die wichtige Vorar-
beit der Verbände und Initiativen vor Ort kann 
das Thema Ruheschutz und Lärmminderung in 
seiner Bedeutung bedeutend machen, dass Spon-
soren (etwa aus dem örtlichen Gewerbe) für kon-
krete Maßnahmen zu gewinnen sind. Auf die 
Einwerbung von Mitteln für die Arbeit der Ver-
bände und Bürgergruppen selbst wurde bereits 
eingegangen.  
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Lärmminderung und Schutz der Ruhe dienen 
dem Erhalt der Gesundheit und der Leistungsfä-
higkeit. Daher haben beispielsweise auch Kran-
kenkassen und Verbände aus dem Gesundheits-
wesen sowie Rentenkassen Interesse daran, dass 
Maßnahmen zur Lärmminderung erfolgen. Es ist 
daher nicht auszuschließen, dass sie gezielte 
Maßnahmen bezuschussen und Druckkosten für 
gemeinsame Broschüren übernehmen.  

Auch bestimmte Berufsgruppen und Gewerbe-
treibende sind für das Thema Ruheschutz und 
Lärmminderung sensibilisiert. Die Handwerkerin-
nung der Hörgeräteakustiker beteiligt sich jedes 
Jahr am „Tag des Lärms“. Warum sollten nicht 
die örtlichen oder regionalen Hörgeräteakustiker-
betriebe sich an örtlichen Aktionen mit Hörmes-
sungen und ähnlichem beteiligen und anlässlich 
von Aktionen bei Freiluftkonzerten oder in der 
Disko Gehörschutzstöpsel verteilen oder indivi-
duell gefertigte Gehörschutz-Otoplastiken verlo-
sen?  

Dass auch Arbeitgeber am Erhalt der Leistungs-
fähigkeit ihrer Angestellten interessiert sind, liegt 
auf der Hand. Daher ist es angeraten, Gelder für 
(einzelne) Aktionen wie Hörspaziergänge bei 
diversen Firmen zu sammeln oder gemeinsam 
mit ihnen (und der Kommune sowie engagierten 
Bürgern) eine Broschüre herauszugeben.  

Sponsoren und Kooperationen sind willkommen  
Kommunen haben im Gegensatz zu Bürgergrup-
pen verständlicherweise Probleme, Zuwendungen 
von gewerblichen Betrieben anzunehmen, um 
sich nicht dem Vorwurf der Bestechlichkeit aus-
zusetzen. Einige Gelder für Verbesserungsmaß-
nahmen dürften ohne diese Anrüchigkeit anzu-
nehmen sein, andere nicht. Die vorhergehende 
Überprüfung durch die Rechtsabteilung des 
Landkreises oder der Kommune ist daher ratsam.  

Gelder von Firmen, die zur Lärmminderung und 
zum Schutz der Ruhe eingesetzt werden sollen, 
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müssen nicht aus diesem Grund ungenutzt blei-
ben. Warum soll die Kommune nicht das Projekt 
der örtlichen (gemeinnützigen) Bürgergruppe 
unterstützen, die wiederum Mittel auch von Ge-
werbebetrieben erhält? Manchmal sind dann nur 
noch Genehmigungen seitens der Kommune 
notwendig, da ggf. öffentlicher Raum in An-
spruch genommen werden muss, um die Maß-
nahmen durchzuführen. Auch für die Genehmi-
gungsanträge können sich Verbände durch ge-
genseitige Vereinbarungen (Verträge), welche 
auch etwaige Folgekosten mit einschließen, ein-
setzen.  

Warum soll nicht die örtliche Sparkasse die Um-
gestaltung der hässlichen Straßenecke in eine 
Oase der Ruhe und der Entspannung finanzieren 
und dafür eine kleine Werbetafel mit Hinweis auf 
die gute Tat an der Ruhebank anbringen dürfen? 

Größere Firmen haben einen Etat für gute Nach-
barschaftspflege. Viele Unternehmen verzichten 
zudem darauf, aufwändige Weihnachtsgeschenke 
zu versenden und stellen das eingesparte Geld für 
besondere Zwecke zur Verfügung. Es wäre doch 
ein schöner Ausgleich im mehrfachen Sinne, 
wenn die Spedition oder der Bauunternehmer am 
Ortsrand die neuen gestalterischen Straßenveren-
gungsmaßnahmen bezuschusst oder übernimmt? 
Die Bürger können sich an diesen Maßnahmen 
jeden Tag aufs Neue durch verminderten Lärm 
erfreuen und gelegentlicher Ärger wäre leichter 
zu ertragen. 

Viele größere Firmen haben sich in ihrem Leitbild 
dem nachhaltigen Wirtschaften im Einklang mit 
Mensch und Umwelt verpflichtet. Der Schutz der 
Ruhe und die Lärmminderung gehören hierzu. 
Daher ist es wahrscheinlich, dort ein offenes Ohr 
für konkrete Projekte zu finden, um einige Maß-
nahmen zu finanzieren. Fantasie und Individuali-
tät sind hier gefragt.  

� �2�� � . � 
 � � � � � � � � 	 %%� �

Wenn in den Kommunen die Bereitschaft zur 
Lärmbekämpfung besteht, droht eine Umsetzung 
häufig an Geldmangel zu scheitern. Der Einsatz 
von Haushaltsmitteln zur Lärmbekämpfung ist 
aber in Zeiten knapper Kassen immer eine Frage 
der politischen Prioritäten. 

Die Bereitschaft, hierfür etwas Geld in die Hand 
zu nehmen wächst, wenn es Zuschüsse durch den 
Bund oder das Land oder sonstige Stellen gibt. 
Fördermöglichkeiten sollten in Erfahrung ge-
bracht und die Gemeinden dazu angehalten wer-
den, entsprechende Anträge zu stellen. Desweite-
ren sollten sich die Gemeinden dafür einsetzen, 
dass die Lärmverursacher (Straßenbaulastträger, 

Bahn) entsprechende Mittel beantragen und die 
Lärmsanierung vorantreiben. 

Auf Bundesebene sind im Koalitionsvertrag 2002 
Sondermittel zur Lärmsanierung an Schienen 
vereinbart worden. Es gibt weiterhin einen Haus-
haltstitel  zur Lärmsanierung an Bundesstraßen 
nach der Richtlinie für den Verkehrslärmschutz 
an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes 
(VLärmSchR 97). Über die genauen Anspruchs-
voraussetzungen und Vergabekriterien informiert 
das Bundesministerium für Verkehr. 

Ähnliche Programme existieren teilweise auf 
Landesebene und sollten in Erfahrung gebracht 
werden. Weitere Möglichkeiten bieten unter Um-
ständen das Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setz oder verschiedene Städtebauförderprogram-
me. 

Alternativ können den Haushaltstiteln Verkehr 
oder Verkehrsentwicklung Mittel entnommen 
werden, da Lärmminderungsplanung auch durch 
die Lenkung von Verkehrsströmen geschieht, die 
einen wesentlichen Anteil an der innerörtlichen 
Lärmbelastung haben. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Kommunen sich 
am Lärmschutz an bestimmten Bahn- oder Stra-
ßenstrecken mit eigenen Mitteln beteiligen, um 
belastende Situationen zu beenden. Beispiel: Der 
Vorhabensträger Bahn will keine Schallschutz-
wand mehr bauen wie es in der Planfeststellung 
beantragt und festgesetzt wurde, sondern aus 
Kostengründen das von den Bürgern weniger 
akzeptierte „besonders überwachte Gleis“ (büG) 
einführen. Der Vorhabensträger beantragt eine 
Planänderung. Die Kommune wird mit dem Ar-
gument, sie genieße Vertrauensschutz, nicht 
gehört. Auch der Einwand, dass eine Schall-
schutzwand den Lärm der parallel zur Bahn ver-
laufenden Autobahn mit abschirmt, ist rechtlich 
unerheblich. Denn jeder Verkehrsträger hat nur 
für seinen eigenen Schallschutz zu sorgen, so-
lange die Belastung durch den insgesamt vor-
handenen Lärm aus Straße und Schiene nicht die 
Gesundheit beschädigt.  

Bei Baumaßnahmen kann darüber nachgedacht 
werden, ob sich Bürgerinnen und Bürger an ein-
fachen Arbeiten (Pflanzarbeiten an Lärmschutz-
wänden o.a.) beteiligen, um die Kosten zu senken 
und die Akzeptanz der Bauwerke zu erhöhen. 

Soweit in laufenden Genehmigungsverfahren 
oder Planfeststellungsverfahren Zusagen des 
Vorhabensträgers über den gewählten Schall-
schutz getroffen werden, sollten hierzu möglichst 
vertragliche Vereinbarungen bzw. schriftliche 
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Zusagen getroffen werden, um einer späteren 
einseitigen Aufkündigung durch den Planungs-
träger im Wege einer Planänderung vorzubeu-
gen. 
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Um den Erfolg oder Misserfolg einer Maßnahme 
bzw. Verbesserungsmöglichkeiten festzustellen, 
ist es hilfreich, eine Umfrage bei den Betroffenen 
durchzuführen. Empfinden sie eine Verbesserung, 
rechtfertigt das den weiteren Einsatz von Haus-
haltsmitteln. Stellt sich keine Verbesserung ein, 
ist das Anlass, die Maßnahmen zu optimieren. 

Eine Erfolgskontrolle ist ein Anreiz für Politik 
und Verwaltung, ihr Mögliches zu tun und ihre 
Erfolge bei der Lärmbekämpfung öffentlichkeits-
wirksam darzustellen und damit ihre Handlungs-
fähigkeit zu belegen. 

Es kann ein detaillierter Fragebogen versandt 
oder aber eine Postkartenaktion gestartet werden, 
mit der Bitte, erfolgreiche und weniger erfolgrei-
che Maßnahmen in der Stadt zu benennen und 
Vorschläge für weitere Maßnahmen zu machen. 

Um einen möglichst hohen Rücklauf zu erhalten, 
ist ein persönliches Anschreiben durch den Bür-
germeister  bzw. Oberbürgermeister  wichtig. 
Auch Hinweise zum Datenschutz und Ansprech-
partner im Fall von Rückfragen sollten nicht 
fehlen. 

Der eigentliche Fragebogen sollte eine gewisse 
Länge nicht überschreiten und nach einigen Ein-
stiegsfragen, die die Empfindlichkeit der Person 
gegenüber Lärm und die Einstufung des persönli-
chen Wohnumfeldes (Pegelskala) betreffen, ge-
zielt die Wirksamkeit der durchgeführten Maß-
nahmen und die Lärmbelästigung vorher und 
nachher abfragen. Üblicherweise werden dabei 
fünf Belästigungskategorien unterschieden. 

Der Fragebogen sollte mit einigen offenen Fragen 
abschließen, um dem Bürger die Möglichkeit zu 
einer eigenen Stellungnahme und weiteren Vor-
schlägen, Kommentaren und Kritik zu geben. 

Aufschlussreich ist es auch, nach dem Vertrauen 
der Bürger in die Lärmbekämpfungsaktivitäten 
der Stadt zu fragen und zu eruieren, welche 
Maßnahmen (Beschwerdebrief, Bürgerinitiative) 
die Betroffenen in der Vergangenheit bereits 
selbst ergriffen haben. 

Ein Beispiel aus der Praxis: Der Anlage (5.2.2) ist 
ein Musterfragebogen beigefügt, der von einer 
Kommune erarbeitet wurde, um festzustellen, wie 
sich die Lärmbelästigung der Anwohner nach der 
Beseitigung von Straßenschwellen, deren Über-
fahren erheblichen Lärm und erhebliche Erschüt-
terungen verursachte, verändert hat. Der Frage-
bogen kann an andere Maßnahmen angepasst 
werden. 

Der Fragebogen wurde an 121 Personen ver-
schickt und erzielte einen Rücklauf von 32 %, 
was relativ hoch ist. Mit der Umbaumaßnahme 
gelang es, die Zahl der ziemlich bis sehr durch 
Straßenverkehrslärm Belästigten (Fragen 6 und 7) 
von 17 auf 5 Befragte zu senken. Das entspricht 
einem Rückgang um etwa 28 %.  

Die Zahl der mittelmäßig Belästigten stieg von 10 
auf 13 Personen an. Die Zahl der durch Erschüt-
terungen ziemlich bis sehr Belästigten (Frage 6 
und 7) sank von 13 auf 2 Personen. Das ent-
spricht einem Rückgang um etwa 25 %. Die Zahl 
der mittelmäßig Belästigten nahm von 8 auf 6 
Personen ab.  

Mit abgefragt wurden Auswirkungen des Umbaus 
auf die Geschwindigkeit und die Verkehrssicher-
heit, um durch verstärkte Überwachung (Radar-
kontrollen) und ggf. weitere Maßnahmen wie 
Fahrbahnverengungen durch Radwege, Grün-
streifen oder Betonung der Zebrastreifen sicher 
zu stellen, dass die Verkehrssicherheit nicht lei-
det.  

� �3�� �  	 � ��� ��+� ��� 
 &�� � � 	 � � � ��� 
 �� � � � � �� � 
 �
� � � � 	 
 � �� � � � �� �� �,
 ���	 ��- � ��

Auch hier haben Verbänden und Initiativen eine 
wichtige Bedeutung als Schnittstelle zwischen 
Bürgern und Verwaltung. Sie können nicht zu-
letzt durch ihre Öffentlichkeitsarbeit Bürgerinnen 
und Bürger dafür sensibilisieren, dass es auf jede 
einzelne Meinungsäußerung im Anhörungsver-
fahren ankommt. Besondere Sprechzeiten der 
Verbände im Quartier können ein Übriges dazu 
tun, die Akzeptanz der Maßnahmen von Anfang 
an zu erhöhen. Auch an der Auswertung der 
Umfrage sollten sich die Verbände beteiligen und 
eigene, lobende Presseerklärungen für erfolgte 
Befragungen und gute Ergebnisse an die Medien 
geben.  
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Die Umfrage sollte sorgsam ausgewertet werden 
und den städtischen Gremien (Bauausschuss, 
Verkehrsausschuss, Umweltausschuss) bekannt 
gegeben werden. Die Ergebnisse sollten auch 
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über die Presse kommuniziert werden. Die Ergeb-
nisse sind öffentlich auszulegen. Die gewonne-
nen Erkenntnisse und Anregungen sollten in die 

weitere Lärmminderungsplanung Eingang finden. 
Sie sind ein wichtiges Element der Bürgerbeteili-
gung.  
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Ein wichtiger Schritt kann die Aufnahme des 
Begriffes Ruhe in das Leitbild der Stadt sein. 
Viele Kommunen verfügen über Leitbilder und 
Selbstbeschreibungen im Rahmen der Verwal-
tungsmodernisierung oder der kommunalen A-
genda 21-Prozesse. Der Begriff einer ruhigen 
Umgebung geht einher mit einer hohen Lebens-
qualität. Eine ruhige Umgebung ist nur ein Bau-
stein in einer lebenswerten Umgebung. Ziel ist es, 
nicht nur den Lärm zu bekämpfen, sondern den 
Einfluss nachteiliger Umwelteinflüsse in ihrer 
Gesamtheit zu senken. 
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Mittel- und langfristig können Verwaltung und 
Politik die Lärmbekämpfung und den Ruheschutz 
zu einem Schwerpunkt in der Stadtentwicklung 
machen und entsprechende Planungen und Maß-
nahmen fest etablieren und regelmäßig Haus-
haltsmittel zur Verfügung stellen. 

Dazu gehört lärmarmes Verhalten auch im eige-
nen Zuständigkeitsbereich der Kommune, wie 
z.B. bei der Beschaffung lärmarmer Fahrzeuge 
und sonstiger Gerätschaften. Das bedeutet, die 
betreffenden Ausschreibungen an ökologischen 
Kriterien auszurichten. 

Mittelfristig sollten bei Straßensanierungen oder 
Neubaumaßnahmen diese hinsichtlich der Ver-
meidung von Lärm optimiert werden. 

Neben der Bekämpfung von Verkehrslärm sollten 
aber auch gestaltende Projekte wie der Schutz 
besonders ruhiger Freiflächen als Ruhezonen 
umgesetzt werden, um den Bürgerinnen und 
Bürgern Erholungsräume zu erhalten und ihnen 
die Bedeutung des wertvollen Gutes Ruhe vor 
Augen (bzw. Ohren) zu führen.  

Wünschenswert sind gemeindeübergreifende 
Planungen, die  zum Schutz der Ruhe erfolgen 
und in denen entsprechende schützenswerte 
wohnortnahe Gebiete festgelegt werden. 

Von Anbeginn der Lärmminderungsplanung an 
sollten die Bürgerinnen und Bürger einbezogen 
werden. Nach der ersten Bestandsaufnahme der 
besonders belasteten Gebiete einer Kommune 
erhöht eine Bürgerversammlung und gleichzeiti-
ge Einberufung eines Runden Tisches oder Beira-
tes die Akzeptanz für die Maßnahmenplanung. 
Oft bringen Bürgerinnen und Bürger auch ihre 

subjektiv empfundenen Belastungen durch Lärm 
mit ein. Werden diese systematisch im Rahmen 
der Bestandsaufnahme abgefragt und Raum für 
Vorschläge der Bevölkerung gelassen, so stellt 
sich neben der größeren Akzeptanz auch eine 
subjektive Zufriedenheit mit dem Vorgehen der 
Kommune ein. 

Es sollte ein kommunales Lärmmanagement 
etabliert werden, das bei akuten Ruhestörungen 
(Freizeitlärm, Gewerbelärm, nächtliche Ruhestö-
rung) kurzfristig die jeweiligen Ansprechpartner 
mobilisiert. Bei mittel- bis lang fristig anhalten-
den Belastungen kann kontinuierlich eine Ver-
besserung in kleinen Schritten anregt und beglei-
tet werden.19  
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Verbänden und Bürgergruppen in einer dem 
Leitbild Ruhe verpflichteten Stadt sollte seitens 
Politik und Verwaltung ein besonderes Augen-
merk geschenkt werden. Nicht Konfrontation, 
sondern Kooperation ist gefragt, um die 
Lebenssituation für alle Einwohner zu verbessern. 
Runde Tische oder Beiräte zum Thema 
Ruheschutz und Lärmminderung sind 
selbstverständlich. Gemeinsam von Kommune 
und Bürgern begonnene und vollendete Projekte 
werden gemeinsam bewertet und Erfolge 
gemeinsam gefeiert.  
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Lärm belästigt und Lärm macht krank. Eigentlich 
Grund genug, zumindest bei Neuanschaffungen 
nicht nur auf den Einkaufspeis zu achten, son-
dern neben anderen technischen Daten wie Ener-
gieverbrauch auch auf den entstehenden Lärm in 
der Benutzung. Neben Öffentlichkeitsarbeit zum 
Thema Lärmminderung sind einige Kenntnisse 
über die Geräte gefragt. Eventuell in Kooperation 
mit der Verbraucherberatung und (Fach-) Ge-
schäften könnte man besonderes lärmarme Gerä-
te vorstellen. Gerade das Erleben deutlich hörba-
                                                 

19 Beispiele für kommunales Lärmmanagementsystem: 
Kommunales Lärmmanagement der Stadt Hamburg 
unter 
http://www.laermkontor.de/deutsch/Agentur/kommune
.html oder 
http://www.hamburg.de/Behoerden/Umweltbehoerde/la
erm/index.htm 
www.lfu.baden-wuerttemberg.de/ 
lfu/abt3/tagung_laerm/23.pdf 
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rer Unterschiede bei Geräten für den gleichen 
Zweck bestimmt den Neukauf entscheidend mit – 
die Wirkungsweise der Geräte kann sofort er-
kannt werden.  

Geräte und Maschinen, die im Freien benutzt 
werden, wie der Rasenmäher, die Heckenschere, 
der Betonmischer oder die Straßenfräse unterlie-
gen der Geräte- und Maschinenbauverordnung 
(32. BImSchV). Alle neuen Produkte müssen mit 
der EG-Kennzeichnung und einer Angabe über 
die vom Hersteller garantierte Geräuschemission 
gekennzeichnet sein. Ähnlich wie beim Energie-
verbrauchslabel kann der Verbraucher anhand 
der Angabe des garantierten Schallleistungspegel 
(Lwa) die Lautstärke des Gerätes ablesen, die ga-
rantiert nicht überschritten wird. Je geringer der 
Wert, um so leiser ist das Gerät.  

Bei Geräten im Haus wie Kühlschrank, Mikrowel-
le, Dunstabzugshaube, Geschirrspüler, Waschma-
schine oder Computer(-lüftern) und anderen 
sollten ebenfalls die jeweiligen Lärmwerte beach-
tet werden. Fehlen sie auf dem Typenschild und 
sind sie auch in der Betriebesanleitung nicht 
aufgeführt, so sollte vor einem Kauf beim Her-
steller nachgefragt werden.  

Ist es beim Auto schon selbstverständlich, dass 
im Innenraum auch leise Unterhaltung möglich 
sein sollte, interessiert die Autokäufer der nach 
außen abgegebene Lärm oft wenig. Aber genau 
das wirkt sich auf diejenigen als besonders stö-
rend aus, die diesen Lärm ertragen müssen. 
Lärmarme Reifen sind noch zu wenig bekannt, 
aber sie bewirken viel. Denn das Rollgeräusch 
von Normalreifen ist bei Tempo 30 schon höher 
als das des Motors.  

Aber nicht nur Geräte und Maschinen machen 
Krach, sondern auch Spielzeug wie Trillerpfeifen, 
Knallfrösche oder Spielzeugpistolen - insbeson-
dere in der Faschingszeit. Wer weiß schon, dass 
die Lautstärke einer Trillerpfeife in 25 Zentimeter 
Entfernung ca. 112 dB (A) ausmacht? Und dass 
bei dieser Lautstärke Hörschäden eintreten kön-
nen? Knallfrösche weisen in der gleichen Entfer-
nung gar 120 dB (A) und Spielzeugpistolen mit 
Knallplättchen Spitzen bis zu 135 dB (A) auf. 
Eltern, die um die Gefahren dieses „Spielzeugs“ 
wissen, werden sicher weniger davon kaufen. 
Denn wer setzt schon absichtlich die Gesundheit 
der Kinder aufs Spiel?  

Gesundheitsgefahren drohen nicht nur in der 
Disko, in der die Lautsprecher selten auf (noch 
verträgliche) 90 bis 95 dB (A) abgesenkt werden, 
sondern auch durch Kopf- und Ohrhörer. Zwar 
sind dann andere Personen nicht (oder nur we-

nig) belästigt, aber auch dort ist der Dauerschall-
pegel häufig höher als 90 dB (A), bei der sich das 
Ohr (meistens) nach einer Pause noch ohne blei-
benden Hörschaden erholen kann. 
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Verhaltensänderungen sind durch Bewusstseins-
bildung zu erzielen. Sie spielen vor allem außer-
halb der gesetzlichen Regelungen im Bereich des 
Nachbarschaftslärms (BGB) eine große Rolle. 
Auch hier gilt, dass die meisten Konflikte nicht 
kurzfristig zu lösen sind. Kommunikative Fähig-
keiten der mit der Konfliktlösung befassten Per-
sonen (kommunale Ruhe- bzw. Lärmschutzbeauf-
tragte/r, Verbände) und eine Mediation helfen, 
dass Streitigkeiten nicht eskalieren bzw. vor Ge-
richt landen.  

Wer kennt nicht die sommerliche Musikbeschal-
lung aus dem offenen Fenster, die der Heavy-
Metal-begeisterte Nachbar auch noch im Garten 
mindestens zimmerlaut hören möchte? Der Vor-
schlag, doch bitte beispielsweise einen Walkman 
mit Ohrhörer zu benutzen (auch wenn dieser am 
Ohr des Hörers auch nicht ungefährlich für des-
sen Gehör ist) ringt ihm wohl nur ein müdes 
Lächeln ab. Schon auf offenere Ohren kann es 
treffen, wenn erläutert wird, dass das Baby sei-
nen Mittagsschlaf braucht, der herzkranke Opa 
zu Besuch ist oder man selbst gerade gesundheit-
lich angeschlagen ist und die Musik daher nicht 
hören möchte. Hilft alles Appellieren an die Ver-
nunft nichts – und auch der Ordnungsdienst 
greift nicht ein – so kann unter Streithähnen das 
klassische Konzert einen hörbaren Gegenpol 
darstellen. Dass sich dann ggf. noch mehr Nach-
barn am entstehenden Musikgemisch nicht gera-
de erfreuen und die Streitigkeiten weiter anheizt, 
dürfte verständlich sein.  

Der übende Klavierspielersohn oder die Jazzpo-
saune lernende Tochter der Nachbarn gehört in 
die gleiche Kategorie. Da Übung ja sein muss, 
sollte daher dafür auf übliche Zeiten verwiesen 
werden, wenn das Umziehen in den schallge-
dämpften Keller nicht hilft.  

Das gleiche gilt für Lärm im Freien - beispiels-
weise durch Rasenmähen. Zum Gartenfest kön-
nen Nachbarn eingeladen werden – auch wenn 
sie ablehnen sollten, entspannt das sicherlich 
schon vorher die Lärmsituation.  

Auch Lärm von Spielplätzen führte schon zu 
etlichen Streitfällen, die manchmal auch vor 
Gericht endeten. Ist keine Einigung zu erzielen so 
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wird die Kommune eine begrenzte zeitliche Be-
nutzung einführen, damit Mittagsruhe und A-
bendstunden geschützt sind. Auch hier können 
Verbände und Bürgergruppen versuchen zu ver-
mitteln. Denn jung waren wir alle mal – leider 
haben viele vergessen, dass auch sie beim Spiel 
in der – zugegeben jetzt oft nicht mehr so weit-
läufigen Spielumgebung in Feld und Wiese – 
gehörig Krach machten. 

Freizeitlärm von Sportanlagen – der Tennisplatz 
im Wohngebiet oder der Fußballplatz gegenüber 
– gehört ebenfalls zu dem Lärm, an dem der 
Einzelne kaum etwas ändern kann. Auch hier 
können Verbände und Verwaltung zusammen 
mit den Bürgern und Sportvereinen nach tole-
rierbaren Lösungen suchen, damit der Krach 
nicht in teuere, nervenaufreibende und langwie-
rige Gerichtsverfahren mündet. 

Das Gleiche gilt für den Festbetrieb bei der all-
jährlichen Kirchweih oder dem Volksfest. Ver-
bände können hier wie auch bei Open-Air-
Konzerten mithelfen, in Runden Tischen die ver-
schiedenen Interessen zu besprechen und nach 
einvernehmlichen Lösungen zu suchen. 
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Die Kommunen benötigen zur Umsetzung ihrer 
Maßnahmen dringend weitere Ermächtigungs- 
und Rechtsgrundlagen, die die Berücksichtigung 
kommunaler Planungen und Vorhaben auf dem 
Gebiet der Lärmbekämpfung und des Ruheschut-
zes gegenüber von außen einwirkenden Planun-
gen sicherstellen und ihr ein entsprechendes 
Gewicht in der planerischen Abwägung verlei-
hen. 

Nachteilig ist, dass Vorbelastungen in hoch be-
lasteten Gebieten sich nicht schutzerhöhend aus-
wirken. Im Gegenteil, sie wirken sich in Pla-
nungsverfahren regelmäßig schutzmindernd aus. 
Auch Summationsbelastungen durch den Eintrag 
mehrere Verkehrsträger (Bahn, Straße, Flugzeug) 
werden nur unzureichend oder überhaupt nicht 
erfasst, geschweige denn einer gemeinsamen 
Überprüfung und Maßnahmenplanung unterzo-
gen.  

Ungünstig ist auch die Kostenverteilung bei der 
Überprüfung von Schallprognosen, die überörtli-
chen Planungen zu Grunde liegen. Die Kommune 
muss hier auf eigene Kosten ermitteln, ob die 
prognostizierten Belastungen überschritten wer-
den. Abhilfe würde hier die gesetzliche Absiche-
rung eines Anspruches der Kommunen auf einen 

bestimmten garantierten Schallschutz schaffen, 
dessen Einhaltung ein Vorhabensträger auf seine 
Kosten nachzuweisen hat bzw. dessen Nichtein-
haltung ihn gegenüber der Kommune zu Nach-
besserungen verpflichtet. 

Da das Klagerecht der Kommune weitgehend auf 
ihre Planungshoheit beschränkt ist, kann sie in 
der Praxis Lärmsanierung im Klagewege nur 
unter erschwerten Bedingungen durchsetzen.  

Für Privatpersonen sind die Kosten und Mühen 
eines sich über Jahre hinziehenden Verwaltungs-
gerichtsverfahrens noch mühseliger und mit 
großen finanziellen Unwägbarkeiten behaftet. 
Hier müssten Möglichkeiten geschaffen werden, 
damit sich die Kommune zum Sachwalter der 
Anliegen ihrer Bürgerinnen und Bürger machen 
kann. 
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Die Lärmminderungsplanung nach der EU-
Umgebungslärmrichtlinie bietet die Chance, die 
kommunale Lärmminderungsplanung aufzuwer-
ten und vor allem in Ballungsräumen überörtli-
che Verkehrsträger zur Lärmbekämpfung entlang 
ihrer jeweiligen Verkehrswege anzuhalten. 

Nach der Richtlinie sind in der ersten Stufe bis 
zum 30. Juni 2007  

·  Haupteisenbahnstrecken mit über 60.000 
Zügen pro Jahr-    

·  Straßen mit über 6 Millionen Kraftfahr-
zeugen pro Jahr  

·  Großflughäfen mit über 50.000 Flugbe-
wegungen pro Jahr (ausgenommen Mili-
tärflughäfen)  

·  Ballungsräume mit über 250.000 Ein-
wohnern  

 

zu kartieren. Binnen eines Jahres nach Aufstel-
lung der strategischen Lärmkarten sind Lärm-
minderungspläne (Aktionspläne) zu erstellen. 
Dabei gilt das Ziel, ruhige Gebiete vor der Zu-
nahme von Lärm zu bewahren. 

Ein Entwurf zur Umsetzung der Richtlinie in 
deutsches Recht (vornehmlich in das Bundesim-
missionsschutzgesetz) befindet sich zurzeit in der 
Ressortabstimmung und wird anschließend in die 
öffentliche Anhörung gehen. 
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§ 1 Anwendungsbereich  

(1) Die Verordnung gilt für den Bau oder die 
wesentliche Änderung von öffentlichen Stra-
ßen sowie von Schienenwegen der Eisenbah-
nen und Straßenbahnen (Straßen und Schie-
nenwege).  

(2) Die Änderung ist wesentlich, wenn  

eine Straße um eine oder mehrere durchge-
hende Fahrstreifen für den Kraftfahrzeugver-
kehr oder ein Schienenweg um ein oder meh-
rere durchgehende Gleise baulich erweitert 
wird oder  

durch einen erheblichen baulichen Eingriff der 
Beurteilungspegel des von dem zu ändernden 
Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um 
mindestens 3 Dezibel (A) oder auf mindestens 
70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens 60 
Dezibel (A) in der Nacht erhöht wird.  

Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der 
Beurteilungspegel des von dem zu ändernden 
Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von 
mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder 60 
Dezibel (A) in der Nacht durch einen erhebli-
chen baulichen Eingriff erhöht wird; dies gilt 
nicht in Gewerbegebieten.  

§ 2 Immissionsgrenzwerte  

(1) Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsge-
räusche ist bei dem Bau oder der wesentlichen 
Änderung sicherzustellen, dass der Beurtei-
lungspegel einen der folgenden Immissions-
grenzwerte nicht überschreitet:  

 

 

 

  
Tag Nacht 

1. an Krankenhäusern, Schulen, 
Kurheimen und Altenheimen 

57  

Dezibel
(A) 

47 Dezi
bel (A) 

2. in reinen und allgemeinen 
Wohngebieten und Kleinsied-
lungsgebieten 

59 
Dezibel 
(A) 

49 
Dezibel 
(A) 

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten 
und Mischgebieten 

64 
Dezibel 
(A) 

54 
Dezibel 
(A) 

4. in Gewerbegebieten 69 De-
zibel 
(A) 

59 De-
zibel 
(A) 
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Orientierungswerte in dB (A): 

 

Reine Wohngebiete Tag 
Nacht 

50 
35 

Allgemeine Wohngebie-
te 

Tag 
Nacht 

55 
40 

Dorf- und Mischgebiete Tag 
Nacht 

60 
45 

Kerngebiete Tag 
Nacht 

65 
50 

Gewerbegebiete Tag 
Nacht 

65 
50 
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§ 4 UIG – Anspruch auf Informationen über die 
Umwelt – lautet: 

 

(1) Jeder hat Anspruch auf freien Zugang zu 
Informationen über die Umwelt, die bei einer 
Behörde oder einer Person des Privatrechts 
im Sinne des § 2 Nr. 2 vorhanden sind. Die 
Behörde kann auf Antrag Auskunft erteilen, 
Akteneinsicht gewähren oder Informationsträ-
ger in sonstiger Weise zur Verfügung stellen. 
Begehrt der Antragsteller eine bestimmte Art 
des Informationszugangs, so darf die Behörde 
diesen nur dann durch ein anderes geeignetes 
Informationsmittel gewähren, wenn hierfür 
gewichtige, von ihr darzulegende Gründe be-
stehen. 
 

(2) Liegt ein Ausschluss oder ein Beschrän-
kungsgrund nach § 7 oder § 8 vor, sind die 
hiervon nicht betroffenen Informationen zu 
übermitteln, soweit es möglich ist, die betroffe-
nen Informationen auszusondern. 

 

(3) Daneben bleiben andere Ansprüche auf 
Zugang zu Informationen unberührt. 
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Verordnung über Kosten für Amtshandlungen 
der Behörden des Bundes beim Vollzug des 

Umweltinformationsgesetzes 
UIGKostV - Umweltinformationskostenverord-

nung 

 

§ 1 Kosten  

(1) Für Amtshandlungen der Behörden des 
Bundes auf Grund des Umweltinformationsge-
setzes werden Kosten (Gebühren und Ausla-
gen) erhoben; die kostenpflichtigen Tatbestän-
de und die Höhe der Kosten ergeben sich aus 
dem anliegenden Kostenverzeichnis.  

(2) Soweit im Fall einer Amtshandlung mehrere 
kostenpflichtige Tatbestände entstanden sind, 
dürfen die Gebühren insgesamt 1000 Deut-
sche Mark nicht übersteigen. Ab dem 1. Janu-
ar 2002 beträgt diese Höchstgrenze 500 Euro.  

(3) Auslagen werden zusätzlich zu den Gebüh-
ren und auch dann erhoben, wenn die Amts-
handlung gebührenfrei erfolgt. Erreichen die 
Auslagen nicht die Höhe von 5 Deutsche Mark, 
werden sie nicht erhoben.  

§ 2 Befreiung und Ermäßigung  

Von der Erhebung von Kosten kann ganz oder 
teilweise abgesehen werden, wenn dies im 
Einzelfall aus Gründen des öffentlichen Inte-
resses oder der Billigkeit geboten ist.  

§ 3 Rücknahme von Anträgen  

Wird ein Antrag auf Vornahme der Amtshand-
lung zurückgenommen oder wird ein Antrag 
abgelehnt oder wird eine Amtshandlung zu-
rückgenommen oder widerrufen, werden keine 
Gebühren und Auslagen erhoben.  

§ 4 (Inkrafttreten)  

 

Kostenverzeichnis (Auszug) 

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag in 
Euro ab dem 1. 

Januar 2002 

1. 

1.1 Mündliche und einfa-
che schriftliche Aus-
künfte auch bei Her-
ausgabe gebührenfrei 
von wenigen Duplika-
ten 

 gebührenfrei 

1.2 Erteilung einer umfas-
senden schriftlichen 
Auskunft auch bei 
Herausgabe von Dup-
likaten 

0- 250 

2 Einsichtnahme   

 Ohne vorangegangene 
schriftliche Auskunft 

0-250 

 Nach vorangegange-
ner schriftlicher Aus-
kunft 

0-125 

Nr. Auslagentatbestand  

1 Herstellung von Dupli-
katen 

 

1.1
. 

Je DIN A 4 Kopie von 
Papiervorlagen 

0,10 

1.2 Je DIN A 3 Kopie von 
Papiervorlagen 

0,15 

1.3 Reproduktion von ver-
filmten Akten je Seite 

0,25 
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TA Lärm vom 26.08. 1998 (Auszug): 
 
6. Immissionsrichtwerte 
 
6.1 Immissionsrichtwerte für Immission-
sorte außerhalb von Gebäuden 
 
in Industriegebieten 
 70 dB(A) 
b)  in Gewerbegebieten 
 tags 65 dB(A) 
 nachts 50 dB(A) 
 
c)  in Kerngebieten, Dorfgebieten und 
Mischgebieten 
 tags 60 dB(A) 
 nachts 45 dB(A) 
 
d)  in allgemeinen Wohngebieten und Klein-
siedlungsgebieten 
 tags 55 dB(A) 
 nachts 40 dB(A) 
 
e)  in reinen Wohngebieten 
 tags 50 dB(A) 
 nachts 35 dB(A) 
f)  in Kurgebieten, Für Krankenhäuser und 
Pflegeanstalten 
 tags 45 dB(A) 
 nachts 35 dB(A) 
 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen 
die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht 
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht 
mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 

6.4 Beurteilungszeiten 
 
Die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 
6.1 bis 6.3 bezeihen sich auf folgende Zeiten: 
 
1. tags 06.00 – 22:00 
2.nachts 22:00 – 06:00 
 
Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hi-
nausgeschoben oder vorverlegt werden, so-
weit dies wegen der besonderen örtlichen oder 
wegen zwingender betrieblicher Verhältnisse 
unter Berücksichtigung des Schutzes vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich 
ist. Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbar-
schaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist 
sicherzustellen. 
 

6.5 Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter 
Empfindlichkeit  
       
Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach 
Nummer 6.1 Buchstabe d bis f bei der Ermitt-
lung des Beurteilungspegels die erhöhte Stör-
wirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag 
zu berücksichtigen: 
 
1. an Werktagen 06.00 – 07.00 
 20.00 – 22.00 
2. an Sonn- und Feiertagen 06.00 – 09.00 
 13.00 – 15.00 
 20.00 – 22.00 
 
Der Zuschlag beträgt 6 dB. 
Von der Berücksichtigung des Zuschlages 
kann abgesehen werden, soweit dies wegen 
der besonderen örtlichen Verhältnisse unter 
Berücksichtigung des Schutzes vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen erforderlich ist.  
 
 
 
 
 



 39 

2�� �3� � ; ��" ,%. � � � �8. � � � �	 
 
	 � � 
 
� �%� � � � �+�
- � � � � � 
 � 
 � 9�

 

§ 2 Abs. der 18. BImSchV vom 18. Juli 1991 – 
Immissionsrichtwerte: 
 
Sportanlagen sind so zu errichten und zu 
betreiben, dass die in den Absätzen 2 bis 4 
genannten Immissionsrichtwerte unter Ein-
rechnung der Geräuschimmissionen anderer 
Sportanlagen nicht überschritten werden. 
 
(2) Die Immissionsrichtwerte betragen für 
Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 
 
in Gewerbegebieten 
tags außerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A) 
tags innerhalb der Ruhezeiten 60 dB(A) 
nachts 50 dB(A) 
 
in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebie-
ten 
tags außerhalb der Ruhezeiten 60 dB(A) 
tags innerhalb der Ruhezeiten 55 dB(A) 
nachts 45 dB(A) 
 
in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsied-
lungsgebieten 
tags außerhalb der Ruhezeiten 55 dB(A) 
tags innerhalb der Ruhezeiten 50 dB(A) 
nachts 40 dB(A) 
 
in reinen Wohngebieten 
tags außerhalb der Ruhezeiten 50 dB(A) 
tags innerhalb der Ruhezeiten 45 dB(A) 
nachts 35 dB(A) 
 
in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflege-
anstalten 
tags außerhalb der Ruhezeiten 45 dB(A) 
tags innerhalb der Ruhezeiten 40 dB(A) 
nachts 35 dB(A) 
 
Werden bei Geräuschübertragung innerhalb 
von Gebäuden in Aufenthaltsräumen von 
Wohnungen, die baulich aber nicht betrieblich 
mit der Sportanlage verbunden sind, von der 
Sportanlagen verursachte Geräuschimmissio-
nen mit einem Beurteilungspegel von mehr als 
35 dB (A) tags oder 25 dB(A) nachts festge-
stellt, hat der Betreiber der Sportanlage Maß-
nahmen zu treffen, welche die Einhaltung der 
genannten Immissionsrichtwerte sicherstellen; 
dies gilt unabhängig von der Lage der Woh-
nung in einem der in Absatz 2 genannten Ge-
biete. 
 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen 
die Immissionsrichtwerte nach Absatz 2 tags 
um nicht mehr als 30 dB(A) sowie nachts um 

nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten; ferner 
sollen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen 
die Immissionsrichtwerte nach Absatz 3 um 
nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 
 
Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf 
folgende Zeiten: 
 
1. tags  an Werktagen  
6:00 bis 22:00 
an Sonn- und Feiertagen 7:00 bis 22:00  
 
2. nachts an Werktagen 0:00 bis 6:00 und 
22:00 bis  24:00 
an Sonn- und Feiertagen  0:00 bis 7:00 
 
3. Ruhezeit an Werktagen 6:00 bis 8:00 und 
20:00 bis  22:00  
an Sonn- und Feiertagen  7:00 bis 9:00, 13:00 bis  
15:00 und 20:00 bis 22:00 
 
Die Ruhezeit von 13:00 bis 15:00 an Sonn- 
und Feiertagen ist nur zu berücksichtigen, 
wenn die Nutzungedauer der Sportanlage oder 
der Sportanlagen an Sonn- und Feiertagen in 
der Zeit von 9:00 bis 20:00 vier Stunden oder 
mehr beträgt.32. BImSchV (Geräte- und Ma-
schinenlärmschutzverordnung)  
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Die Geräte- und Maschinenlärmschutzverord-
nung - 32. BImSchV ist am 06.09.02 in Kraft 
getreten. Mit dieser Verordnung wird die EU-
Richtlinie 2000/14/EG über umweltbelastende 
Geräuschemissionen 
von zur Verwendung im Freien vorgesehenen 
Geräten und Maschinen in deutsches 
Recht umgesetzt. Die 32. BImSchV regelt (be-
schränkt) die Betriebsdauer von 57 unter-
schiedlichen 
Geräte- und Maschinenarten in Wohngebieten. 
Gartengeräte sowie Geräte und Maschinen, 
die insbesondere im häuslichen Bereich 
verwendet werden 
 
Betriebsverbot an Sonn- und Feiertagen, Be-
triebszeitraum an Werktagen von 07.00-20.00 
Uhr für 
Rasenmäher, Heckenschere, tragbare Motor-
kettensäge, Beton- und Mörtelmischer, 
Rasentrimmer/Rasenkantenschneider, Vertiku-
tierer, Schredder/Zerkleinerer (sog. Häcksler) 
Mit 
Umweltzeichen: Freischneider, Grastrim-
mer/Graskantenschneider, Laubbläser, Laub-
sammler. 
 
Betriebsverbot an Sonn- und Feiertagen, Be-
triebszeitraum an Werktagen von 09.00-13.00 
und 15.00-17.00 Uhr 
Ohne Umweltzeichen: Freischneider, Gras-
trimmer/Graskantenschneider, Laubbläser, 
Laubsammler. 
 
Baustellen: Betriebsverbot an Sonn- und Feier-
tagen, Betriebszeitraum an Werktagen von 
07.00-20.00 Uhr 
Hubarbeitsbühne mit Verbrennungsmotor, 
Freischneider mit Umweltzeichen, Motorhacke, 
Bauaufzug für Materialtransport, Baustellen-
bandsägemaschine, Baustellenkreissägema-
schine, 
tragbare Motorkettensäge Verdichtungsma-
schine, Kompressor, handgeführter Betonbre-
cher, 
Bauwinde mit Verbrennungsmotor und Elekt-
romotor, Förder- und Spritzmaschine für Beton 
und 
Mörtel, Förderband, Planiermaschine, Bohrge-
rät, Muldenfahrzeug, Hydraulik- und Seilbag-
ger, 
Baggerlader, Grader, Hochdruckspülfahrzeug, 
Hochdruckwasserstrahlmaschine, 
Hydraulikhammer / Aggregat, Fugenschneider, 
Mobilkran, Straßenfertiger, Rammausrüstung, 
Rohrleger, Pistenraupe, Kraftstromerzeuger, 
Straßenfräse, Turmdrehkran, Grabenfräse, 

Wasserpumpe, Schweißstromerzeuger. 
Ausgenommen von dieser Beschränkung sind 
der Betrieb dieser Geräte und Maschinen auf 
Bundesfernstraßen und Schienenwegen des 
Bundes. 
 
Sonstige Geräte und Maschinen: Betriebsver-
bot an Sonn- und Feiertagen, Betriebszeitraum 
an Werktagen von 07.00-20.00 Uhrfür 
Müllsammelfahrzeug, Müllverdichter, Saug-
fahrzeug, Kombiniertes Hochdruckspül- und 
Saugfahrzeug, Fahrzeugkühlaggregat, Be- und 
Entladeaggregat von Silo- und Tankfahrzeug, 
Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor, 
Lader, Kehrmaschine, Schneefräse, 
Transportbetonmischer 
 
3. Abschnitt der Verordnung nicht anwendbar 
für Altglassammelbehälter und rollbare Müllbe-
hälter  
 
Ausnahmegenehmigungen lt. VO erteilt die 
nach Landesrecht zuständige Behörde. 
Zuständige Behörden (ausgenommen für Ein-
richtung im "eigenen Wirkungskreis" der Stadt) 
nach § 7 Abs. 2 (Zulassen von Ausnahmen im 
Einzelfall) und § 9 Abs. 2 (Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten) 
sind in entsprechender Anwendung der Thü-
ringer Verordnung zur Bestimmung von 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissi-
onsschutzes die Landratsämter oder die kreis-
freien Städte als Überwachungsbehörden.
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Die Kommunen sind nach § 47a des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verpflichtet, 
Lärmminderungsplanung durchzuführen. 

 

§ 47a BImSchG lautet: 

 

(1) In Gebieten, in denen schädliche Umwelt-
einwirkungen durch Geräusche hervorgerufen 
werden oder zu erwarten sind, haben die Ge-
meinden oder die nach Landesrecht zuständi-
gen Behörden die Belastung durch die einwir-
kenden Geräuschquellen zu erfassen und ihre 
Auswirkung auf die Umwelt festzustellen.  

(2) Die Gemeinde oder die nach Landesrecht 
zuständige Behörde hat für Wohngebiete und 
andere schutzwürdige Gebiete Lärmminde-
rungspläne aufzustellen, wenn in den Gebieten 
nicht nur vorübergehend schädliche Umwelt-
einwirkungen durch Geräusche hervorgerufen 
werden oder zu erwarten sind und die Beseiti-
gung oder Verminderung der schädlichen Um-
welteinwirkungen ein abgestimmtes Vorgehen 
gegen verschiedenartige Lärmquellen erfor-
dert. Bei der Aufstellung sind die Ziele der 
Raumordnung zu beachten; die Grundsätze 
und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 
sind zu berücksichtigen.  

(3) Lärmminderungspläne sollen Angaben 
enthalten über 1. die festgestellten und die zu 
erwartenden Lärmbelastungen 2. die Quellen 
der Lärmbelastungen und 3. die vorgesehenen 
Maßnahmen zur Lärmminderung oder zur 
Verhinderung des weiteren Anstiegs der Lärm-
belastung. 

(4) § 47 Abs. 3 gilt entsprechend.  

 

§ 47, Abs.6 BImSchG (Luftreinhaltepläne) 
lautet:  

(6) Die Maßnahmen, die Pläne nach den Ab-
sätzen 1 bis 4 festlegen, sind durch Anordnun-
gen oder sonstige Entscheidungen der zustän-
digen Träger öffentlicher Verwaltung nach 
diesem Gesetz oder nach anderen Rechtsvor-
schriften durchzusetzen. Sind in den Plänen 
planungsrechtliche Festlegungen vorgesehen, 
haben die zuständigen Planungsträger dies bei 
ihren Planungen zu berücksichtigen. 
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§ 1004 BGB Beseitigungs- und Unterlas-
sungsanspruch 
 
(1) Wird das Eigentum in anderer Weise als 
durch Entziehung oder Vorenthaltung des Be-
sitzes beeinträchtigt, so kann de Eigentümer 
von dem Störer die Beseitigung der Beein-
trächtigung verlangen. Sind weitere Beein-
trächtigungen zu besorgen, so kann der Eigen-
tümer auf Unterlassung klagen. 
 
(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn 
der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist. 
 
§ 906 BGB Zuführung unwägbarer Stoffe 
 
(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann 
die Zuführung von Gasen, Dämpfen, Gerü-
chen, Rauch, Ruß, Wärme, Geräusch, Er-
schütterungen und ähnliche von einem ande-
ren Grundstück ausgehende Einwirkungen 
insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die 
Benutzung seines Grundstücks nicht oder nur 
unwesentlich beeinträchtigt. Eine unwesentli-
che Beeinträchtigung liegt in der Regel vor, 
wenn die in Gesetzen oder Rechtsverordnun-
gen festgelegten Grenz- oder Richtwerte von 
den nach diesen Vorschriften ermittelten und 
bewerteten Einwirkungen nicht überschritten 
werden. Gleiches gilt für die Werte in allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften, die nach § 48 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes erlas-
sen worden sind und den Stand der Technik 
wiedergeben. 
Das gleiche gilt insoweit, als eine wesentliche 
Beeinträchtigung durch eine ortsübliche Be-
nutzung des anderen Grundstücks herbeige-
führt wird und nicht durch Maßnahmen verhin-
dert werden kann, die Benutzern dieser Art 
wirtschaftlich zumutbar sind. Hat der Eigentü-
mer hiernach eine Einwirkung zu dulden, so 
kann er von dem Benutzer des anderen 
Grundstücks einen angemessenen Ausgleich 
in Geld verlangen, wenn die Einwirkung eine 
ortsübliche Benutzung seines Grundstücks 
oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß 
hinaus beeinträchtigt. 
Die Zuführung durch eine besondere Leitung 
ist unzulässig. 
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§ 45 Abs. 1 Nr. 3 StVO lautet: 

 

§ 45 (1) Die Straßenverkehrsbehörden können 
die Benutzung bestimmter Straßen oder Stra-
ßenstrecken aus Gründen der Sicherheit und 
Ordnung des Verkehrs beschränken oder ver-
bieten und den Verkehr umleiten. Das gleiche 
Recht haben sie 

 

1. (…) 

2. (…) 

3. zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm 
und Abgasen, 

4. (…) 

5. (…) 

6. (…) 

 

§ 45 Abs. 1b lautet: 

 

Die Straßenverkehrsbehörden treffen auch die 
notwendigen Anordnungen 

(…) 

(…) 

2.a im Zusammenhang mit der Kennzeichnung 
von Parkmöglichkeiten für Bewohner städti-
scher Quartiere mit erheblichem Parkraum-
mangel durch vollständige oder zeitlich be-
schränkte Reservierung des Parkraums für die 
Berechtigten oder durch Anordnung der Frei-
stellung von angeordneten Parkraumbewirt-
schaftungsmaßnahmen,  

(…) 

(…) 

zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und 
Abgasen oder zur Unterstützung einer geord-
neten städtebaulichen Entwicklung. 
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ABSENDER 

(Name, ggf. Organisation, Adresse, Tel.-/Fax-Nr., evtl. E-Mail) 

NAME DER BEHÖRDE 

ADRESSE  

DATUM 

Betreff:  GEGENSTAND DER ANFRAGE 

- Antrag nach § 4 Abs. 1 UIG - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

(ODER - BESSER - NAME DES KONKRETEN ANSPRECHPARTNERS), 

auf Grundlage des § 4 Abs. 1 UIG erbitten wir folgenden Informationen von Ihrer Behörde: 

- NÄHERE ANGABE (SO KONKRET WIE MÖGLICH), WELCHE INFORMATIONEN 
BEGEHRT WERDEN. 

(hier: Ergebnisse von Verkehrszählungen der vergangenen Jahre, Entwicklung der durch-
schnittlichen täglichen Verkehrsmenge, Statistiken, Protokolle über durchgeführte Immissi-
onsmessungen, Beschwerdestatistik, u.U. auch Erkenntnisse über vorhandene Schadstoff-
belastungen, Luftmessungen etc.) 

Wir benötigen diese Angaben um über die von der xy-Straße ausgehende Lärm 

-und ggf. Schadstoffbelastung informiert zu sein 

Der Zugang zu den begehrten Informationen soll uns vorzugsweise durch Übersendung von 
- ggf. um personenbezogene oder anderweitig geschützte Passagen geschwärzten - Ablich-
tungen (WENN MÖGLICH NÄHER SPEZIFIZIEREN), ersatzweise durch Einsicht in die 
betreffenden Akten ermöglicht werden. 

Mit ist bekannt, dass nach § 10 UIG i.V. mit der UIGKostV Gebühren erhoben werden kön-
nen.  

GGF. ZUSATZ:  

Im Rahmen einer Erhebung von Gebühren und Auslagen bitten wir zu berücksichtigen, dass 
es sich bei NAME DER ORGANISATION E.V. um einen als gemeinnützig anerkannten Ver-
ein handelt und die Informationen in Zusammenhang mit der satzungsgemäßen Vereinsar-
beit verwandt werden sollen und ein öffentliches Interesse an unserer Vereinsarbeit besteht 
(§ 2 UIGKostV). 

GGF. ZUSATZ:  
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Sollten die zu erhebenden Gebühren / Verwaltungskosten voraussichtlich einen Betrag von 
_xx__ EUR übersteigen, bitte ich im Hinblick auf § 3 UIGKostV darum, vor Kostenentstehung 
unter o.g. Telefon- / Faxnummer / Adresse informiert zu werden. 

Ich bitte um eine - auch vorläufige - Rückantwort bis xx (DATUM, DREI WOCHEN AB 
ABSENDUNG). 

Mit freundlichen Grüßen  

(UNTERSCHRIFT)
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(ABSENDER; VERBAND, INITIATIVE; PRIVATPERSON) 

Straßenverkehrsbehörde 

(ADRESSE) 

Betr. Antrag auf verkehrsbeschränkende Maßnahmen nach § 45 Abs. 1 Nr. 3 StVO 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als (DIE) Anwohner der XY-Straße bin ich (SIND WIR) stark durch Verkehrslärm betroffen 
und in Sorge um meine (UNSERE) Gesundheit.  

Ich (WIR) beantrage(N) hiermit bei Ihnen, 

verkehrsbeschränkende Maßnahmen nach § 45 StVO anzuordnen. 

Begründung: 

1. Wohnsituation (MÖGLICHST GENAUE BESCHREIBUNG FÜR EINZELPERSON BZW: 
BESCHREIBUNG DER WOHNTYPISCHEN MERKMALE FÜR STRAßEN ODER 
HÄUSERZUG) 

Ich wohne seit in der XY-Straße. Gemeinsam mit mir in der Wohnung wohnen: XX. Meine 
Schlaf-/Wohnräume/Kinderzimmer sind zur Straße hin ausgerichtet und befinden sich im 
Parterre(erster/zweiter/dritter Stock). Das Haus befindet sich in X m Abstand zur Straße. Die 
Wohnung verfügt über keinerlei besondere Einrichtungen zum Schallschutz. 

2. Verkehrsituation 

Nach unseren Erhebungen (soweit eigene Verkehrszählung stichprobenartig erfolgt) befah-
ren die XY-Straße am Tag ca. XX Fahrzeuge. In der Nacht verkehren immer noch XX Fahr-
zeuge. Der Anteil an LKWs ist erheblich und macht tags ca. X % aus, nachts beträgt der An-
teil ca. XX. % Weiter sind Lieferwagen zu nennen, die nicht als LKW eingestuft sind, aber 
auch keine PKW mehr sind. Weiter verkehren auch Busse, die durch An- und Abfahren zu-
sätzliche Belastungen bringen. Der Durchgangsverkehr ist erheblich. Beim gewerblichen 
Verkehr stören insbesondere rutschende Aufbauten, Leerfahrten mit rutschendem Werk-
zeug, laufende Motoren bei Anlieferung oder Abfahrt. 

Der Straßenzustand ist sanierungsbedürftig, da viele Schlaglöcher vorhanden sind bzw. 
schadhafte Stellen nicht höhengleich ausgebessert wurden. Gleiches gilt für hoch stehende 
Kanal- und Gullydeckel, die beim Überfahren durch die Fahrzeuge unnötigen zusätzlichen 
Lärm verursachen. 

Die Straße ist durchgehend mit Tempo 50 befahrbar. In der Straße befinden sich XX Ampel-
anlagen/Kreuzungen. Wir können beobachten, dass die Höchstgeschwindigkeit häufig über-
schritten wird.  

Durch Parkplatzsuchverkehr kommt es zu Verkehrsbehinderungen, die Staus nach sich zie-
hen und unnötigen Lärm verursachen. 
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4. Verkehrslärmpegel 

Rechnerisch bedeutet der vorhandene Verkehr einen Innenraumpegel (Dauerschallpegel) 
von XX dB (A) tags und XX dB (A) nachts, Spitzenpegel im Innern dürften, z.B. bei vorbeifah-
renden LKW XX dB (A) erreichen. 

3. Anzuordnende Maßnahmen 

Um die geschilderten Belastungen auf ein gesundheitsverträgliches Maß abzusenken, bedarf 
es eines Bündels von Maßnahmen, die in ihrer Gesamtheit bei konsequenter Umsetzung 
geeignet sind, Gesundheitsbeeinträchtigungen auszuschließen. 

Hier sind zu nennen: 

�� Verkehrsführung 

�� Erarbeitung eines Verkehrskonzepts für den Stadtteil  

�� Umleitung des nächtlichen LKW-Verkehrs, Fahrverbot für LKW in der Nacht 

�� Anliegerstraße 

�� Straßenzustand 

�� Sanierung des Straßenbelags 

�� Legung von gefederten Kanal- und Gullydeckeln 

�� Verlegung von Schächten an Stellen, wo sie nicht überfahren werden 

�� Einführung von Flüsterasphalt 

 

Geschwindigkeit 

�� Verflüssigung des Verkehrs durch flächendeckende Einführung von Tempo 30 

�� Möglichst Tempo 30 in der gesamten Straße 

 

Beschilderung 

�� Aufforderung an roten Ampeln, den Motor abzuschalten, das Autofenster zu schlie-
ßen oder das Radio abzuschalten, 

�� Tafel, die die Dauer der Rotphase anzeigt (Uhr) 

�� Anzeigen, die die gefahrene Geschwindigkeit anzeigen, auch mobile Anzeigen,  
um die Aufmerksamkeit zu erhöhen 

�� Anzeigetafeln, die den emittierten Schall anzeigen (z.B. in Form einer Ohrmuschel) 

 

Überwachung 

�� § 30 StVO als Grundlage 
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�� Kontrollen durch zur Verfügung stellen von Personal 

�� Radarkontrollen 

�� Schwarze Kästen, im Volksmund „Starenkästen“ genannt, auch mit wechselnder Be-
stückung von Kameras 

�� Kontrolle von Gewerbebetrieben auf Einhaltung der Fahrverbote 

�� Kontrollen der Fahrzeuge auf rutschende Aufbauten, den Allgemeinzustand der 
Fahrzeuge hin (Quietschende Ketten, lärmarme Reifen etc.), laufende Motoren, 
Fahrstil, zu Schulungen anhalten 

 

(1) Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästi-
gungen verboten. Es ist insbesondere verboten, Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen 
und Fahrzeugtüren übermäßig laut zu schließen. Unnützes Hin- und Herfahren ist innerhalb 
geschlossener Ortschaften verboten, wenn andere dadurch belästigt werden. 

(2) Veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen bedürfen der Erlaubnis, wenn sie die Nachtruhe 
stören können, 

(3) An Sonn- und Feiertagen dürfen in der Zeit von 0 bis 22 Uhr Lastkraftwagen mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t sowie Anhänger hinter Lastkraftwagen nicht verkehren. 
(Hinweis. Hier sind Ausnahmen möglich für Frischprodukte und kombinierten Güterverkehr 
mit Bahn und Schiff). 

Ruhender Verkehr 

�� Parkraumbewirtschaftung 

�� Einführung von Sammelgaragen außerhalb von Wohngebieten 

�� Anwohnerparken 

�� Parkmöglichkeiten außerhalb des Wohngebietes 

�� Regelungen in Bebauungsplänen und Satzungen zum autofreien Wohnen 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

�� Aufklärung über lärmarmes Fahren und Produkte 

�� Flyer/Infotafeln, die zu niedrigtourigem Fahren auffordern:  
so wird ein PKW im zweiten Gang bei Tempo 50 als so laut empfunden wie zwanzig 
PKW im vierten Gang,  

�� das Umschalten vom zweiten in den vierten Gang bringt eine Lärmreduktion von 10 
dB (A) 

 

Marktverhalten 

�� Die Kommune sollte ruhige Fahrzeuge beim Ersatzkauf beschaffen  
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�� Elektro-Fahrzeuge (mit Solar-Tankstelle),  

�� Anschaffung, lärmarmer Reifen für den Fuhrpark,  

�� Bezuschussung lärmarmer Reifen bei Anschaffung durch Bürgerinnen und Bürger 

 

Es wird gebeten, die Maßnahmen in enger Abstimmung mit den Anwohnerinnen und An-
wohnern zu treffen und diese bei der Entscheidung über den Antrag und im weiteren Verfah-
ren angemessen zu beteiligen.  

Es wird nochmals betont, dass die Maßnahmen in ihrer Summe eine erhebliche Verbesse-
rung bedeuten können, wenn sie richtig ausgewählt und dauerhaft umgesetzt werden. Dazu 
nachstehende Übersicht: 

Viele kleine Maßnahmen bewirken in ihrer Summe erhebliche Verbesserungen 

Maßnahmen zur Lärmminderung im Straßenverkehr haben folgende Wirksamkeit (Quelle 
UBA): 

�� Fahrzeugtechnik/Reifen (Prognose bis 2005) -2...-3 dB(A) 

�� Verkehrsberuhigung/T 30 -2...-3 dB(A) 

�� Gleichmäßige Fahrweise  0...-3 dB(A) 

�� LKW-Fahrverbote -1...-3 dB(A) 

�� Reduzierung der Verkehrsmenge um 

�� 20 % -1 dB(A) 

�� 50 % -3 dB(A) 

�� 90 %     -10 dB(A) 

�� Verlagerung auf den ÖPNV in Abhängigkeit vom  
technischen Standard und Besetzungsgrad +6..-9 dB(A) 

�� Neuaufteilung im Straßenraum, Busspur -1...-2 dB(A) 

�� Schallschutzwände  + 3...-15 dB(A) 

�� Abschirmende Gebäude ....-20 dB(A) 

�� Minderungsziel -13 dB(A), um 65 dB(A) tags einzuhalten 

 

Es wird um eine – auch vorläufige - Rückantwort binnen XX (DATUM; DREI WOCHEN AB 
ABSENDUNG) gebeten. Gerne sind wir auch zu einem Gespräch in ihrem Hause oder vor 
Ort bereit. 

Eine Kopie dieses Schreiben geht an die Gemeinde XY zur Kenntnis und mit der Bitte um 
Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

(UNTERSCHRIFT) 
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(ABSENDER) 

Eisenbahnbundesamt 

Außenstelle XY 

(ADRESSE) 

Betr. Antrag auf Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen entlang der Bahnstrecke XY im 
Abschnitt XY 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

entlang der Bahnstrecke XY sind die Beeinträchtigungen durch Lärm unerträglich hoch. Die 
Gesundheit der Anwohner ist daher gefährdet. 

Ich beantrage daher bei Ihnen, 

geeignete Maßnahmen des Schallschutzes festzusetzen, um meine Gesundheit und/oder 
mein Wohneigentum unmittelbar vor den unzumutbaren Auswirkungen des Bahnlärms zu 
schützen. 

Begründung:  

Ich wohne an der XY Strecke in etwa m Abstand. Die Wohn- und Schlafräume befinden sich 
im XX. Stock. Das Schlafzimmer (Die Kinderzimmer) befinden sich zur Bahnstrecke hin und 
verfügen über Sichtkontakt. Es ist weder an der Strecke noch am Hause Schallschutz vor-
handen. (Möglichst genaue Beschreibung der Wohnräume und der Lage zur Strecke und 
des vorhandenen/Nicht vorhandenen Schallschutzes). 

Die Einzelpegel der Züge erreichen gesundheitsgefährdende Werte und stellen eine Ge-
sundheitsgefahr für mich und meine Familie dar. 

Die Strecke existiert seit XX und ist seit XX genehmigt. Schallschutzmaßnahmen sind seit 
dieser Zeit (noch nie/teilweise) durchgeführt worden. Es ist daher unabdingbar, dem Schall-
schutz dem heutigen technischen Standard anzupassen, insbesondere vermeidbaren Lärm 
zu unterlassen und nicht vermeidbaren Lärm abzuschirmen. 

Als Maßnahmen kommen in Betracht 

�� Betriebsbeschränkungen (Fahrplan, Zugklasse, Geschwindigkeit) 

�� Sanierung der Gleise und/oder Weichen 

�� Schmieren der Strecke 

�� Gleispflegemaßnahmen 

�� Schallschutzwände oder Wälle 

�� Passiver Schallschutz 
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Ich bitte daher um Überprüfung des beschriebenen Zustandes und die Anordnung der not-
wendigen Maßnahmen zum Schallschutz im Rahmen Ihrer Ermessensausübung. 

Ich bitte um angemessene Beteiligung der betroffenen Anwohner im Verwaltungsverfahren. 

Ich bitte um Ihre – auch vorläufige – Rückäußerung – binnen drei Wochen. 

Eine Kopie dieses Schreibens geht an die Gemeinde XY zur Kenntnis und mit der Bitte um 
fachliche und ggf. rechtliche Unterstützung unseres Anliegens. 

Mit freundlichen Grüßen 

(UNTERSCHRIFT) 
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(ABSENDER) 
Stadt XY 

Herrn Bürgermeister XY persönlich 

(ADRESSE) 

Betr. Antrag auf Lärmminderungsplanung nach § 47a BImSchG 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

die Kommunen sind nach § 47a BImSchG gesetzlich zur Lärmminderungsplanung verpflich-
tet.  

Bitte legen Sie mir (Verband, Initiative) dar, welche Maßnahmen im Rahmen der  Lärmmin-
derungsplanung bereits getroffen wurden und welche weiteren Maßnahmen zukünftig ge-
plant sind. 

Sind Haushaltsmittel für die Lärmminderungsplanung nach § 47a BImSchG eingestellt? 

Wenn ja, in welcher Höhe? Wie wurden oder werden diese verwendet? 

Gibt es einen aktuellen Lärmminderungsplan? Gibt es einen Maßnahmenplan? 

Wenn ja, welche Maßnahmen sollen umgesetzt werden? Gibt es dafür einen zeitlichen Hori-
zont? 

Welches Amt, welche Mitarbeiter sind mit der Lärmminderungsplanung betraut? Ist ein ex-
ternes Büro mit der Planung betraut? Wenn ja, welches? 

Welche Form der Bürgerbeteiligung ist vorgesehen? 

Als Bürger/Verband/Initiative regen wir an, zu diesem Thema eine öffentliche Informations-
veranstaltung (etwa am Tag gegen Lärm, Termin jährlich im April unter www.tag-gegen-
laerm.de) durchzuführen und das Verfahren der Bürgerbeteiligung im Rahmen der Erstellung 
einer Lärmminderungsplanung vorab verbindlich festzulegen. 

Wir schlagen eine Auslegung mit Erörterung der Lärmminderungsplanung sowie einen früh-
zeitigen Planungsworkshop mit Bürgerinnen Bürger zur Bestimmung von besonders konflikt-
trächtigen Bereichen und zur Erarbeitung von Maßnahmen vor. Hierzu sollten besonders 
lärmbetroffene Bürger eingeladen werden. 

Kopien dieses Schreibens gehen an den Umweltdezernenten (Der Stadt, entsprechende 
Bezeichnung, Bauamt o.a.) sowie die Stadtverordnetenvorsteherin (Ortsparlamentsvorsit-
zende) mit der Bitte um Weiterleitung an alle Stadtverordneten (die Mitglieder des Umwelt-
ausschusses, die Fraktionsvorsitzenden, Umweltbeauftragte der Fraktionen o.a.). 

Wir bitten um eine – auch vorläufige – Rückantwort bis XX (DATUM drei Wochen ab Absen-
dung). 

Gern sind wir zu einem persönlichen Gespräch bereit. 

Mit freundlichen Grüßen 

 (UNTERSCHRIFT)
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(ABSENDER XY-STADT; DER BÜRGERMEISTER) 

An die  

Anwohner der XY-Straße 

Häuser Nr. xx bis xx 

Umfrage  

Rückbau der Aufpflasterungen an der XY-Straße  - Flüsterasphalt  

Sehr geehrte/r Frau/Herr, 

die Stadt XY ist bemüht, den Straßenverkehrslärm zu mindern und für mehr Ruhe im Stadt-
gebiet zu sorgen. Die Stadt XY hat Anfang des Jahres in Höhe der Hausnummern XX und 
XX, zwei Aufpflasterungen probeweise zurückbauen lassen und ein Stück der Fahrbahn mit 
Flüsterasphalt versehen.  

Anlass der Maßnahme waren die Beschwerden vieler Bürgerinnen und Bürger, dass die 
Aufpflasterungen bei Überfahrten durch Busse und (verbotenerweise) LKW Lärm und insbe-
sondere Erschütterungen in den angrenzenden Häusern hervorrufen. Verschiedentlich war 
auch die Verkehrssicherheit gefährdet, da Fahrzeuge den Bürgersteig wählten, um die Auf-
pflasterungen zu umfahren. 

Bevor die Stadt entscheidet, ob die Maßnahme in der XY-Straße in dieser Form fortgeführt 
werden soll, wären wir für Ihre Einschätzung und gegebenenfalls auch Verbesserungsvor-
schläge dankbar. Neben den Ruhestörungen interessieren vor allem auch die Verkehrssi-
cherheit und die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. 

Es wäre daher sehr hilfreich, wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, anliegenden Fragebo-
gen auszufüllen und mit beiliegendem Freiumschlag an die Stadt zurücksendeten. 

Wir erwarten Ihre Rücksendung bis xx.xx.200X, um die Antworten zügig auswerten zu kön-
nen. Falls Sie wegen Urlaubs oder aus anderem Grund verhindert sein sollten, freuen wir 
uns auch über später eingehende Fragebögen. 

Alle ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und nur anonymisiert ausgewertet. 
Die Bestimmungen des Datenschutzes sind erfüllt. 

Wenn Sie Zweifel oder weitere Fragen haben, oder aber weitere Fragebögen für weitere 
Haushaltsangehörige wünschen, wenden Sie sich bitte im Büro des Bürgermeisters an 
Frau/Herrn XY, Telefon XX Fax: XX, E-Mail: XX. 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und danken Ihnen im Voraus für Ihr Entgegenkom-
men. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Unterschrift, Bürgermeister) 

Fragebogen nächste Seite
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Fragebogen nach dem Ausfüllen bitte zurück an: 
 

(ADRESSE) 

 

Fragebogen 

 

„Rückbau der Aufpflasterung in der XY-Straße“ 

 

Frage 1: Empfindlichkeit 

 

Wie hoch ist Ihre Empfindlichkeit gegenüber Lärm allgemein? 
 

 1 2 3 4 5 
 
 nicht wenig mittel- ziemlich sehr 
   mäßig 
    
      

 

 

Frage 2: Gewöhnung an Lärm 

"Gewöhnen" Sie sich an Lärm? 

 

 1 2 3 4 5 
 
 nicht wenig mittel- ziemlich sehr 
   mäßig 
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Frage 3: Lautheit von Straßenverkehrsgeräuschen  

Wie laut empfinden Sie Straßenverkehrsgeräusche in Ihrer Wohnung? 
 
 

   sehr laut  

   laut 

  eher laut als leise 

   weder laut noch leise 

   eher leise als laut 

   leise 

sehr leise

 

 

 

Frage 4: Gestörtheit durch Straßenverkehrslärm 

a) Gestörtheit durch Straßenverkehrslärm insgesamt: 

 
tagsüber 

 

 1 2 3 4 5 
 
 nicht wenig mittel- ziemlich sehr 
   mäßig 
    
      

 

 

 

b) Gestörtheit durch Straßenverkehrslärm insgesamt: 
 
nachts 

 

 1 2 3 4 5 
 
 nicht wenig mittel- ziemlich sehr 
   mäßig 
    
      

 

Frage 5: Ihr Alter 
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Ich bin  

   unter 20 Jahre alt  

   20 bis 30 Jahre alt 

   30 bis 40 Jahre alt  

   40 bis 50 Jahre alt   

   50 bis 60 Jahre alt   

   60 bis 70 Jahre alt  

   über 80 Jahre alt 

 

 

Frage 6: Belästigung durch Straßenverkehrslärm und Erschütterungen vor der 

               Umbaumaßnahme 

 

a) Fühlten Sie sich durch das Überfahren der Aufpflasterungen durch die Fahrzeuge 

    gestört? 

„Thermometerskala“ zur Störung durch die Aufpflasterungen 

(Bitte markieren!) 

 

 

  

„10“ hat äußerst stark gestört 

„0“ hat überhaupt nicht gestört 

b) Wie stark haben Sie sich durch Straßenverkehrslärm vor der Umbaumaßnahme belästigt gefühlt? 
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 1 2 3 4 5 
 
 nicht wenig mittel- ziemlich sehr 
   mäßig 
    
      

 

c) Wie stark haben Sie sich durch Erschütterungen vor der Umbaumaßnahme belästigt gefühlt? 

 

 1 2 3 4 5 
 
 nicht wenig mittel- ziemlich sehr 
   mäßig 
    
      

 

Frage 7: Belästigung durch Straßenverkehrslärm und Erschütterungen nach der 

              Umbaumaßnahme 

 

a) Wie stark fühlen Sie sich durch Straßenverkehrslärm nach der Maßnahme belästigt? 

 

 1 2 3 4 5 
 
 nicht wenig mittel- ziemlich sehr 
   mäßig 
    
      

 

 
b) Wie stark fühlen Sie sich durch Erschütterungen nach Durchführung der Maßnahme 

          belästigt? 

 

 1 2 3 4 5 
 
 nicht wenig mittel- ziemlich sehr 
   mäßig 
    
      

Frage 8: Geschwindigkeit 

 

a) Hat sich die Geschwindigkeit gegenüber dem früheren Zustand verändert? 
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Die Geschwindigkeit  

 

   hat stark zugenommen 

   hat etwas zugenommen 

   ist in etwa gleich geblieben 

   hat etwas abgenommen 

   hat abgenommen 

 

b) Wie kann die ggf. die Geschwindigkeit verringert werden? 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

Frage 9: Sicherheit des Straßenverkehrs 

a) Hat sich die Sicherheit im Straßenverkehr insbesondere für Fußgänger gegenüber 

    dem früheren Zustand verändert? 

Die Sicherheit des Straßenverkehrs 

 

   hat sich deutlich verbessert  

   hat sich etwas verbessert  

   ist in etwa gleich geblieben  

   hat sich etwas verschlechtert  

   hat sich stark verschlechtert 

 

 

 

b) Wie kann ggf. die Sicherheit des Straßenverkehrs erhöht werden? 
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............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

c) Haben Sie eine Zunahme von Verkehrsverstößen beobachtet? 

Wenn ja, welche: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................... 

 

Frage 10: Verbesserungsvorschläge 

Gibt es etwas, was Sie anders machen würden? 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

Frage 11: Maßnahmen gegen die Beeinträchtigung durch den Straßenverkehrslärm: 

 

Was aus dieser Liste haben Sie unternommen?  
 

 Protestliste oder Ähnliches unterschrieben 

 Zuständige Stelle angerufen 

 Beschwerdebrief geschrieben 

 Bürgerinitiative / Verein beigetreten 

 In Bürgerinitiative / Verein aktiv mitgearbeitet 

 Sonstiges 

 

 

 
 

 

 

 

 

Frage 12: Wie wahrscheinlich ist es, dass die Stadt alles Ihr Mögliche zur 
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                 Minderung der Beeinträchtigungen durch Straßenverkehrslärm tut?  

 

(bitte ankreuzen!) 

 

     

keinesfalls wahr- 
scheinlich 
nicht 

vielleicht ziemlich 

wahr- 

scheinlich 

ganz 

sicher 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 

�
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Grundsätzlich ist für Lärmbeschwerden der Ver-
ursacher ausfindig zu machen. Hier sind Be-
schwerden vorzubringen, die Lage zu schildern 
und um Abhilfe zu bitten.  

Falls dies nicht zum Erfolg führt, sollte im nächs-
ten Schritt die Behörde eingeschaltet werden, die 
für das Problem zuständig ist oder die Frage der 
Zuständigkeit klären kann. Meist ist es das Stra-
ßenverkehrsamt der Stadt oder des Landkreises 
(Landratsamt) und dort wiederum die für den 
Immissionsschutz zuständige Stelle. 

 

LÄRMART  AMTLICHE 
ANSPRECHPARTNER 

Baustellenlärm  Umweltamt des Stadt- oder 
Landkreises 

Fluglärm  Flughafenbetreiber, der 
Fluglärmschutzbeauftragte 
für den Flughafen ist Ange-
stellter des Landes und un-
terliegt der Fachaufsicht des 
Ministeriums für Verkehr, 
Regierungspräsidien 

Nachbarschafts- 
und Freizeitlärm  

Wenn der Lärm von einer 
Freizeitanlage (z. B. Skate-
Anlage) ausgeht: Umwelt-
amt des Stadt- oder Land-
kreises. Bei sonstigen Ruhe-

störungen wie z. B. Lärm in 
der Nachbarschaft: Den 
Störer um Ruhe bitten, an-
sonsten die Polizei benach-
richtigen. Im wiederholten 
Fall: Das Ordnungsamt der 
Gemeinde oder Stadt (Orts-
polizeibehörde) einschalten. 

Gaststätten / Dis-
kotheken  

Ordnungsamt der Gemeinde, 
Stadt oder des Landratsam-
tes. In einem akuten Fall 
kann auch die Benachrichti-
gung der Polizei in Frage 
kommen. 

Industrie- und 
Gewerbelärm  

Umweltamt des Stadt- oder 
Landkreises 

Schienenlärm  Betreiber des Schienenweges 
(z. B. Deutsche Bahn AG, 
Nahverkehrsunternehmen) 
ansprechen (die Deutsche 
Bahn AG besitzt ein eigenes 
Beschwerdemanagement 
und eigene Zuständigkei-
ten); Meldung beim Um-
weltamt des Stadt- oder 
Landkreises 

Sportlärm  Umweltamt des Stadt- oder 
Landkreises 

Straßenlärm  Örtlich zuständige Straßen-
verkehrsbehörde oder Stra-
ßenbaubehörde; Meldung 
beim Umweltamt des Stadt- 
oder Landkreises 

 

Die hier genannten Behörden können im Rahmen 
ihrer Ermittlungen weitere Behörden hinzuziehen 
wie z.B. Gewerbeaufsichtsämter und gegebenen-
falls veranlassen, dass Messungen zur Klärung 
durchgeführt werden, sofern dies notwendig ist. 
Im Einzelfall kann auch die Beschreitung des 
Privatrechtswegs in Frage kommen. 

Die individuelle anwaltliche Hilfe ist in diesem 
Fall notwendig.  
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Schallquellenanalyse 

·  Verkehr 
·  Gewerbe/IndustrieSport/Freizeit 
·  sonstige Quellen 

 

Vorprüfung 

·  grobe Abschätzung der bestehenden und 
der zu erwartenden Lärmbelastungen 

·  Festlegung des Quellen- und Untersu-
chungsgebiets 

 

Lärmanalyse im Untersuchungsgebiet 

·  Schallemissionskataster 
·  Schallimmissionskataster 
·  Immissionsempfindlichkeitskataster 
·  Konfliktkataster 

 

Analyse der Konfliktgebiete / Betroffenheitsanaly-
se 

·  Anzahl betroffener Menschen 
·  Schutzwürdigkeit des untersuchten Ge-

biets 
Konzeption lärmmindernder Maßnahmen 

·  aus planerischer, technischer und organi-
satorischer Sicht 

 

Lärmminderungsplan 

·  Darstellung der Maßnahmen und ihrer 
Wirkung zuständige Stellen 

·  Umsetzungszeitraum und Kosten 
 

Umsetzung der Maßnahmen und Erfolgskontrolle
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Momentanpegel und Mittelungspegel  Lm 

30 

70 

60 

50 

40 

Erhöhung des Lm  um 3 dB:    Hörbar  ?? 

Zeit 

[min] 
10 50 40 30 20 

1 min 
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40 

Momentanpegel und Mittelungspegel  Lm 

Erhöhung des Lm  um 1 dB:    Hörbar  ?? 

Zeit 

[min] 

10 50 40 30 20 
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Momentanpegel und Mittelungspegel 

Erhöhung des Lm  um 1 dB:    Hörbar  ?? 

30 

70 

60 

50 

40 

Zeit 

[sec] 

10 50 40 30 20 
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�
Erhöhung des Lm  um 1 dB:    Hörbar  ?? 

30 

70 

60 

50 

40 

Zeit 

[min] 

Momentanpegel und Mittelungspegel 

10 50 40 30 20 

12 sec 


